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Die Qual der Wahl fürs Material
Welche Füllung ist die richtige für Ihren Zahn?

Die Füllung an Karies erkrankter Zähne
gehört auch heute noch zu den häufigs-
ten Behandlungen in einer Zahnarzt-
praxis. Damit ein geschädigter Zahn
gut versorgt werden kann, muss zuerst
die erkrankte Zahnhartsubstanz voll-
ständig entfernt werden. 

Dabei möchte die moderne Kariesthe-
rapie so viel gesunde Zahnhartsubstanz
wie möglich erhalten und so wenig
Zahnsubstanz wie nötig entfernen.
Unterschiedliche Füllungsmaterialien
mit ihren vielfältigen Eigenschaften
und Verarbeitungsmöglichkeiten hel-
fen, dieses Ziel zu erreichen.

Sie als Patient sollen sicher entschei-
den können, welche Füllungsmateri-
alien in Ihrem Mund eingesetzt werden.
Ihr Zahnarzt berät Sie gern über die
verschiedenen Eigenschaften der Werk-
stoffe sowie über die jeweiligen Anfor-
derungen an den zu versorgenden Zahn.

Ergänzend erklärt dieser ZahnRat, war-
um ein Zahn mit einer Füllung versorgt
werden muss. Der ZahnRat listet die
verfügbaren Füllungsmaterialien auf
und nennt ihre Vor- und Nachteile. Er
begründet, warum für die Zahnbe-
handlung mit einem modernen 
Füllungsmaterial zusätzliche Kosten

Schon gewusst …?

Bis zur Entwicklung des Amalgams
in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts standen als Material für
Zahnfüllungen oft nur Zinn und
Blei (lateinisch: plumbum) zur Ver-
fügung. Daher stammt auch die
umgangssprachliche Bezeichnung
für Zahnfüllungen: Plombe.

entstehen können. Außerdem gibt 
dieser ZahnRat Tipps zur Pflege Ihrer
Zähne, mit der Sie eine erneute 
Karies-Erkrankung verhindern können.

Patientenzeitung der Zahnärzte
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Weckt Schnarchen das wilde Tier in Ihnen?
Zahnärzte können helfen, wieder ruhiger zu schlafen

Patientenzeitung der Zahnärzte

„Männer müssen schnarchen, um 
ihre Frauen vor den wilden Tieren 
zu schützen.” Diesen Satz ließ Do-
ris Dörrie den Schauspieler Heiner 
Lauterbach in ihrem Film „Männer” 
sagen. 

Mit dem Radau im Schlafzimmer 
könnte zwar sicher so mancher Mann 
im Tiefschlaf wilde Tiere verschre-
cken. Allerdings erkennen nicht we-
nige Frauen nach langen Jahren der 

Sicherheit vor wilden Tieren, dass 
die ungestörte Nachtruhe eventuell 
doch erholsamer wäre, als die ge-
bannte Gefahr eines Überfalls durch 
einen Chinaleoparden. 

Abhilfe muss her! – Schnalzen mit 
der Zunge ist meistens der Anfang. 
Mit der Zeit steigt der Frust. Die 
Hemmungen fallen. Der Maßnahmen-
katalog eskaliert zusehends – be-
stehend aus Püffen mit dem Ellen-

bogen, einer zugehaltenen  
Nase oder einem Tritt ans Schien-
bein … Der Erfolg dieser Mittel 
gegen Schnarchen bleibt meist 
endlich. Ein notorischer Schnarcher 
kann bei etwas Übung in jeder Lage 
schnarchen. „Typisch Mann!“, sagt 
die genervte Partnerin und ergreift 
selbst die Flucht. – Doch so weit 
muss es nicht kommen! Dieser  
ZahnRat hilft Ihnen dabei, etwas 
gegen das Schnarchen zu tun.
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Parodontitis – eine unterschätzte Gefahr 
Volkskrankheit kann weitreichende Folgen haben

Patientenzeitung der Zahnärzte

Dass der Zahnarzt oder die Zahn-
ärztin nicht der Fachmann oder 
die Fachfrau ausschließlich für die 
„Reparatur“ der Zähne ist, ist wohl 
mittlerweile jeder Patientin und 
jedem Patienten bekannt. Vielmehr 
ist dieses Berufsbild in seinem 
täglichen Handeln auf die Gesund-
erhaltung der gesamten Region  
des Mundraumes und der Kiefer mit 
angrenzenden Geweben und Orga-
nen spezialisiert. Die Zahnheilkunde 

ist ein gleichberechtigtes Fach im 
großen Kanon der Medizin.

Dies wird besonders deutlich, wenn 
wir über die Ursachen und die Be-
handlung der Parodontitis und die 
nachgewiesenen Zusammenhänge 
mit anderen Allgemeinerkrankungen 
nachdenken.

Doch was ist eigentlich eine Paro-
dontitis? Wie kann man diese  

Erkrankung erkennen und behan-
deln? Wie kann ich als Patient  
vorbeugen und im Fall des Falles  
bei der Behandlung mitwirken?  
Und welche Beziehungen und  
Auswirkungen bestehen zu ande-
ren Erkrankungen? Auf diese  
Fragen möchte Ihnen dieser Zahn-
Rat Antworten geben, die Ihnen 
das Gespräch mit Ihrem Hauszahn-
arzt oder Ihrer Hauszahnärztin  
erleichtern.
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Wenn das Übel nicht an, 
sondern in der Wurzel steckt

Patientenzeitung der Zahnärzte

Er raubt einem den Nerv, dieser feine, 
pochende Schmerz, der meist abends 
beginnt, wenn man zur Ruhe kommt. 
Der  Zahn wird immer berührungsemp-
findlicher, selbst eine Schmerztablet-
te zeigt keine Wirkung mehr. Selbst 
ganz Hartgesottene finden dann den 
Weg auf den Zahnarztstuhl und neh-
men jede Hilfe dankbar an.

Was steckt dahinter? Hauptursache 
für die entzündliche Reaktion ist 
meist die kariöse Zerstörung der 
Zahnhartsubstanz. Zellgifte der 
Bakterien gelangen in das Zahnbein 
und lösen im Zahnmark eine Entzün-
dungsreaktion aus. Diese kann auch 
deutlich später an bereits sanierten 
Zähnen ablaufen. In einem fortge-
schrittenen Stadium zerstören Bakte-
rien das Zahnmark und führen zu ih-
rem vollständigen Absterben. Weitere 
Gründe für eine entzündliche Reak-
tion sind unter anderem thermische 
oder chemische Reize, Risse in der 
Zahnhartsubstanz oder gar eine Un-
fallverletzung (Trauma). Unbehandelt 
führt diese Entzündung neben den 
Schmerzen auch zu einer Schädigung 
und Infektion des Kieferknochens.

„Das Übel an der Wurzel packen“ – das 
gilt im übertragenen Sinn auch für 
die Behandlungsmöglichkeiten des 
Zahnarztes. Moderne Verfahren der 
Wurzelbehandlung können solche 
geschädigten Zähne noch viele Jahre 

erhalten. Das geschieht über sieben 
Millionen Mal pro Jahr in Deutsch-
land. Damit ist die Wurzelkanalbe-
handlung eine der am häufigsten 
durchgeführten zahnärztlichen  
Behandlungen und eine der erfolg-
reichsten: Die Erfolgsraten liegen in 
den ersten fünf Jahren zwischen 85 

und 95 %, wie die European Society 
of Endodontology (ESE) unter stren-
gen Kriterien feststellen konnte. 

Lesen Sie, welche Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Behandlung er-
füllt sein müssen und vertrauen Sie 
dem Rat Ihres Zahnarztes.
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... ein Wunsch, der wohl so alt ist 
wie die Menschheit selbst. Viel-
leicht stand in den Zeiten des Ur-
sprungs die Funktion des Gebisses 
als Instrument der Nahrungszer-
kleinerung und Werkzeug für spe-
zielle Handlungen eher im Vorder-
grund?
Heute gehören makellose Zähne, 
genauso wie ein schlanker, sport-
licher Körper, zum Idealbild. Wenn 
uns Gesichter in Illustrierten oder 
auf Werbeplakaten anlächeln, dann 
strahlen uns helle und regelmä-
ßig stehende Zähne an. Es ist eine 
Botschaft, die in der jetzigen Ge-
sellschaft für den erfolgreichen 
Weg des Einzelnen sehr wichtig 
erscheint. Und weil diese Entwick-
lung so stattgefunden hat, ist es 
kaum verwunderlich, dass sich 
nicht nur die Ansprüche der Pati-
enten entwickelt haben, sondern 
dass auch die Zahnmedizin diesen 
Prozess begleiten muss. Daher 
dürfen wir heute den Begriff der 
„Ästhetischen Zahnheilkunde“ 
verwenden. Dabei geht es nicht 
um kurzlebige und oberflächliche 
Verschönerungsmaßnahmen. Bei 
der Ästhetischen Zahnheilkunde 
handelt es sich um hochwertige 
Zahnmedizin, bei der ästhetische 
Gesichtspunkte als Bestandteil des 
Gesamtbehandlungskonzeptes be-
sonders berücksichtigt werden. Die 
Umsetzung ästhetischer Behand-
lungskonzepte fordern vom Zahn-
arzt hohe Fachkompetenz und vom 
Patienten einen großen Zeitauf-
wand, aber auch wirtschaftliches 
Engagement.

Schöne
weiße 
Zahnwelt …

Patientenzeitung der Zahnärzte

Ästhetische Zahnheilkunde  Schönheit und Zahngesundheit
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Sauer macht lustig …
zerstört aber die Zähne?

Ist Zucker der größte Feind der Zähne? 
Das gilt nicht immer, denn auch Sau-
res schadet den Zähnen auf Dauer. 
Bereits einige kleine Schlückchen 
Fruchtsaft oder ein paar Bissen Obst 
über den ganzen Tag verteilt, lassen 
die Zähne kaum zur Ruhe kommen.

Neben den bekannten Zahnerkrankun-
gen wie Karies oder Parodontitis rückt 
eine neue, bisher wenig beachtete 
Erkrankung der Zahnoberfläche zuneh-
mend in den Fokus: Die Zahnerosion. 

Hierbei lösen die Säuren in unserer 
Nahrung – vor allem in den als  
vitaminreich und gesund hochgelob-
ten Zitrusfrüchten und Obstsäften –  
Mineralstoffe aus dem Zahnschmelz 
heraus und zerstören die harte Zahn-
substanz. Säure- und zuckerhaltige 
Lebensmittel setzen also die Gesund-
heit unserer Zähne aufs Spiel. Aber 
auch Menschen mit häufigem Erbre-
chen sowie Patienten mit Sodbrennen 
und Ess-Störungen sind besonders 
gefährdet.

Dieser ZahnRat erklärt Ihnen, wie eine 
Erosion am Zahn entsteht und welche 
Auswirkungen Erosion auf Ihre Zähne 
hat. Er nennt gefährliche Lebensmittel 
und beschreibt besondere Risiken. 

Außerdem erläutert dieser ZahnRat die 
Behandlungsmöglichkeiten Ihres Zahn-
arztes. Er gibt vielfältige Alltagstipps 
zur zahngesunden Ernährung und 
effektiven Zahnpflege, mit denen Sie 
eine Erosion Ihrer Zähne bestmöglich 
vermeiden können.

Patientenzeitung der Zahnärzte
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vor wenigen Tagen hat der Deutsche Ärztetag in 
Erfurt zum wiederholten Male die elektronische 
Gesundheitskarte und damit letztlich ein Kern-
stück der Telematik-Infrastruktur im Gesund-
heitswesen in Frage gestellt. Längst hatte der 
neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
seine Zweifel geäußert, ob die eGK in ihrer jet-
zigen Form noch sinnvoll sei. Auch die beken-
nende Technikliebhaberin und Bundeskanzlerin 
Angela Merkel würde wohl gern darauf verzich-
ten, gab sie doch ihrem Minister freie Hand, die 
offenbar allseits ungeliebte Plastikkarte schnell 
abzuschaffen. Doch die kurze Hoffnung auf das 
Ende der in vieler Hinsicht fragwürdigen eGK 
wurde dann aber auf dem kürzlichen Frühjahrs-
empfang von KZBV und BZÄK durch den Minister 
persönlich gleich wieder genommen.

Kann man in diesen unruhigen Zeiten über-
haupt noch ruhigen Gewissens eine Lanze für 
die Chancen und Nutzen der Digitalisierung bre-
chen? – Auf vielen Gebieten denke ich, ja, man 
darf. Wahrscheinlich muss man dies sogar mehr 
denn je.

Denn nicht nur die meisten Technikexperten, 
sondern auch wir Praktiker müssen mit all un-
serer Erfahrung aus den letzten Jahren ehrlich 
anerkennen, dass sich digitale Prozesse über 
kurz oder lang in sämtlichen Bereichen der Zahn-
medizin durchsetzen werden. Einerseits liegen 
die Vorteile klar auf der Hand: Beispielsweise re-
duziert die Automatisierung der technischen Ar-
beitsabläufe schon heute mögliche Fehlerquellen. 
Die gestiegene Qualität und Geschwindigkeit im 
Röntgen sowie in der Kommunikation zwischen 
Zahnarzt und Zahntechnik-Labor verbessert 
schon heute unsere Praxisprozesse.

Anderseits aber dürfen wir auch nicht die Ri-
siken aus den Augen verlieren, die in den immer 
schneller fließenden Datenströmen aus hochsen-
siblen Patientendaten liegen. Wir müssen die An-
forderungen und Investitionen in die technische 
Infrastruktur unserer Praxen beachten – und 

zwar nicht nur in den Städten entlang der Au-
tobahn, sondern in der ganzen Fläche unseres 
Landes – um die Potenziale der Digitalisierung 
gemeinsam erfolgreich zu nutzen.

Wenn die Risiken bedacht und beherrschbar 
sind, wenn die infrastrukturellen Rahmenbedin-
gen stimmen, wenn die neue Technik das Be-
handlungsergebnis für den Patienten verbessert 
und zugleich einen sinnvollen Nutzen für unsere 
Praxen bietet, dann bin ich ein großer Freund 
digitaler Arbeitsabläufe in unseren Praxen. Nicht 
akzeptieren kann ich jedoch, wenn Digitalisie-
rung zuvörderst dazu dienen soll, Einsparpoten-
ziale bei anderen zu heben, bei uns Zahnärzten 
aber nur zu Mehrbelastungen und Mehrarbeiten 
führt. Ich erinnere dabei nur an das Management 
der Versichertenstammdaten auf der eGK, das für 
mich eine ureigenste Aufgabe der Krankenkas-
sen selbst darstellt.

Während hierzulande also gerade vieles in 
der Schwebe scheint, denkt die Europäische 
Union bereits einen großen Schritt weiter. 

Im vergangenen Jahr hatte die EU-Kommission 
eine öffentliche Konsultation zur Gesundheit und 
Pflege im digitalen Binnenmarkt durchgeführt, an 
der sich auch unsere Bundeszahnärztekammer 
rege beteiligte.

Um die Chancen digitaler Lösungen für die Ge-
sundheitsfürsorge und Pflege besser zu nutzen, 
will Brüssel in drei Bereichen tätig werden: 
Erstens sollen Bürger überall in der EU einen 
sicheren Zugang zu einer vollständigen elek-
tronischen Akte mit ihren Gesundheitsdaten 
erhalten. Dazu will die Kommission die Zu-
sammenarbeit zwischen bestehenden elektro-
nischen Patientendatensystemen ausweiten 
und Mitgliedstaaten bei der Entwicklung eines 
Austauschformats für elektronische Patienten-
akten unterstützen. Wenn ich allerdings an das 
nunmehr 14-jährige Mammutprojekt der eGK 
allein in Deutschland mit Kosten von rund einer 

Milliarde Euro und mehrfachen Verzögerungen 
denke, dann blicke ich schon mit einigem Bauch-
grummeln nach Europa …

Zweitens soll der Austausch von Gesundheits-
daten zu Forschungszwecken, insbesondere im 
Bereich der personalisierten Medizin und der Er-
forschung des menschlichen Genoms, verbessert 
werden. Und drittens will Europa die Entwicklung 
und Verwendung digitaler Hilfsmittel (beispiels-
weise Apps auf mobilen Endgeräten) fördern, 
um in Gesundheitsversorgung und Pflege die 
Kenntnisse und Fähigkeiten des Personals und 
der Patienten zu stärken.

In Deutschland wiederum wird Minister Spahn 
bis zur Sommerpause vorschlagen, wie es mit 
der Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter-
geht. Die Datenautobahn und den Praxiszugang 
über Konnektoren in ein sicheres Netz wird er 
dabei wohl nicht antasten, vielleicht aber den 
Zugang der Patienten zu ihren eigenen Daten 
erleichtern und benutzerfreundlichere Anwen-
dungen vorantreiben. Zugleich aber ist es an 
der Zeit, dass die Krankenkassen bei der Finan-
zierung auf uns Zahnärzte und Ärzte zugehen. 
Denn die allerersten Profiteure der heutigen TI-
Anwendungen sind nun einmal leider nicht die 
Patienten oder unsere Praxen, sondern eher die 
Kassen selbst.

  Die ersten Profiteure der heutigen TI-Anwendungen

  sind leider nicht die Patienten oder unsere Praxen,

  sondern eher die Krankenkassen selbst.

tzb 05|2018
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Von Henning Neukötter

Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue Europäische 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) von 
jedem Unternehmen – und damit auch in Thü-
ringer Zahnarztpraxen – verbindlich anzuwen-
den. Die wichtigsten Eckpunkte und praktische 
Handlungsempfehlungen für einen besseren 
Datenschutz hat die Landeszahnärztekammer 
Thüringen in einem Merkblatt für Zahnarztpra-
xen zusammengefasst.

Im Vorfeld hatten Medienberichte und aggressive 
Werbung von IT-Dienstleistern – vielleicht auch 
die stark gestiegene Höhe der drohenden Straf-
gelder – zu erheblicher Unruhe in der Zahnärzte-
schaft geführt. Allerdings wird sich im Vergleich 
zum bisherigen Datenschutzrecht gar nicht allzu 
viel ändern. Das auch schon unter der derzeitigen 
Rechtslage sehr hohe Niveau des Datenschutzes 
in Deutschland wird eher europaweit vereinheit-
licht und dem deutschen Standard weitgehend 
angepasst.

Praxisnahe Lösungen im
Qualitätsmanagementsystem

Dennoch möchte die Landeszahnärztekammer 
Thüringen natürlich alle Sorgen und Unsicher-
heiten nehmen. Um Ihnen die Umsetzung des 
neuen Datenschutzrechts in Ihrer Praxis zu er-
leichtern, hat die Kammer wichtige Merkblätter, 
Mustertexte und Musterverträge mit erarbeitet 
und für Sie im Qualitätsmanagementsystem 
ZQMS zusammengestellt. Dort sind die neuen 
gesetzlichen Anforderungen auch in einem Mo-
dul zum Datenschutz für Sie aufbereitet und in 
einen verständlichen Fragebogen übersetzt, den 
Sie Stück für Stück bearbeiten können.

Auf Beschluss des Vorstands steht das ZQMS 
bereits seit Jahren allen Thüringer Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten im Internet kostenfrei zur 
Verfügung. Die Entscheidung des Kammervor-
stands dazu lässt auch heute wieder die dama-
lige Weitsicht erkennen: Zum wiederholten Male 
bietet Ihnen die Landeszahnärztekammer durch 
eine enge Kooperation mit anderen Kammern im 
ZQMS-Verbund praxisnahe Lösungen für büro-
kratische Herausforderungen.

Datenschutzbeauftragter ab
zehn Praxispersonen nötig

Eine der drängendsten Fragen, die durch unter-
schiedliche Aussagen für besonders viel Verwir-
rung gesorgt hat, ist jedenfalls bis auf Weiteres 
geklärt: Wie der Thüringische Landesdaten-
schutzbeauftragte auf Nachfrage der Kammer 
mitteilte, müssen Sie einen praxisinternen oder 
auch externen Datenschutzbeauftragten erst 
bestellen, wenn in Ihrer Praxis zehn oder mehr 
Personen ständig mit der automatisierten Verar-
beitung von Daten betraut sind.

Der (oder die mehreren) Praxisinhaber sind in 
dieser Ermittlung der Personenzahl mit einzu-
rechnen. Ebenso ist die Art der Beschäftigung 
(Zahnarzt oder ZFA, Voll- oder Teilzeit, Aus-
zubildende o. a.) unerheblich. Jeder einzelne 
Praxisinhaber in einer Praxisgemeinschaft wird 
datenrechtlich als eine Praxis gesehen. Er muss 
daher für seinen Teil der Praxisgemeinschaft ein 
eigenes Datenschutzkonzept vorhalten.

Datenschutzerklärung auf
Praxis-Webseite anpassen

Das größte Risiko sehe ich eher in formalen 
Dingen, wie beispielsweise der verpflichtenden 

Datenschutzerklärung auf Ihrer Praxis-Webseite 
sowie gegebenenfalls der Meldung des Daten-
schutzbeauftragten Ihrer Praxis beim zuständi-
gen Thüringer Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit. Gerade 
auf solche öffentlich leicht zugänglichen, forma-
len Aspekte könnten es Abmahnvereine und An-
waltskanzleien absehen, die aus den Neuerungen 
einen Profit schlagen wollen.

Bitte beugen Sie deshalb vor, prüfen Sie auf-
merksam und passen Sie Ihre Maßnahmen gege-
benenfalls an. Der Datenschutz-Check im ZQMS 
kann Ihnen ein guter Wegweiser sein. Nutzen Sie 
also gern den kostenfreien Service der Landes-
zahnärztekammer Thüringen, um Ihre Praxis fit 
zu machen für das neue Datenschutzrecht.

Praxismaßnahmen für besseren Datenschutz
Landeszahnärztekammer bietet kostenfreie Unterstützung durch ZQMS

A k t u a l i s i e r t e r
D a t e n s ch u t z l e i t fa d e n

Im Zuge des neuen Datenschutzrechts haben 
Bundeszahnärztekammer und Kassenzahn-
ärztliche Bundesvereinigung ihren gemein-
samen Leitfaden zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit in Zahnarztpraxen überar-
beitet. Der aktualisierte Leitfaden gibt Hand-
lungsempfehlungen, verringert Rechtsrisiken 
und bewahrt Praxen vor unnötigem bürokra-
tischen Aufwand. Zudem informiert er über die 
Anbindung der Zahnarztpraxen an die Telema-
tikinfrastruktur. LZKTh

Ausführliches Merkblatt lesen:
www.datenschutz.lzkth.de

Datenschutzleitfaden lesen:
www.893.tzb.link

Ass. jur. Henning Neukötter
ist Geschäftsführer der
Landeszahnärztekammer
Thüringen.

Landesdatenschutzbeauftragter:
www.tlfdi.de
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Neue Verwaltungsmitarbeiterin der Kammer
verstärkt Berufswerbung für ZFA-Auszubildende

Z a h l  d e s  M o n a t s

276
Zahnärzte und ZFA erhalten bereits aktuelle 
Informationen zur zahnärztlichen Berufsaus-
übung und Mitteilungen der Landeszahnärz-
tekammer Thüringen direkt und kostenfrei 
per WhatsApp auf ihr Handy.

Die Anmeldung zum neuen Serviceangebot 
der Kammer geht ganz schnell: Einfach die 
Nummer 01517 26 32 129 als Kontakt auf dem 
Handy einspeichern, danach per WhatsApp die 
Nachricht „START“ an diese neu gespeicherte 
Nummer schicken. Fertig! LZKTh

Fachkräfte- und Ausbildungsmesse in Sonneberg:
Dr. Marcus Engelbrecht unterstützt Berufswerbung

Seit 2011 hat sich die FAMOS Fachkräfte- und Ausbildungsmesse in Oberfranken und Südthüringen 
zu einer der größten Berufsmessen zwischen Erfurt und Nürnberg entwickelt. Am 27. und 28. April 
2018 boten in Sonneberg wieder 150 Unternehmen aus der Region über 1.000 attraktive Jobs für 
Lehrstellensuchende sowie berufserfahrene Fachkräfte an. Die Berufswerbung für Zahnmedizinische 
Fachangestellte war zum dritten Mal vertreten.

Mit viel Begeisterung und Motivation klärte an beiden Veranstaltungstagen auch der Sonneberger 
Zahnarzt Dr. Marcus Engelbrecht (Foto) über eine Ausbildung zur ZFA auf. An Zahnmodellen übte er 
gemeinsam mit interessierten Jugendlichen die Anwendung knetbaren Silikonmaterials zum Herstellen 
von Abdrücken und lieferte in Beratungsgesprächen zusätzliche fachliche Hintergründe.               LZKTh

Die GOZ-Gebührennummer 2290 beschreibt 
die Entfernung einer Einlagefüllung, einer 
Krone, eines Brückenankers, Abtrennen eines 
Brückengliedes oder Steges oder Ähnliches.

„Oder Ähnliches“ bedeutet hier, dass die 
Gebührennummer auch für die Entfernung 
anderer, nicht in der Leistungsbeschreibung 
beschriebenen Versorgungen berechnet wer-
den kann. Die Leistungsbeschreibung der 
Nummer 2290 ist somit nicht abschließend. 

Auch das Bundesministerium für Gesund-
heit schließt sich dieser Sichtweise an: „Die 
Entfernung anderer Teile kann auch nach der 
Nummer 2290 berechnet werden, wenn diese 
einen vergleichbaren Aufwand auslöst.“

Grundsätzlich ist nach den Bestimmungen der 
GOZ-Gebührennummern 2270, 5120, 5140, 
7080 und 7090 die Entfernung von Proviso-
rien mit den zugrundeliegenden Gebühren 
abgegolten. Wird jedoch beispielsweise eine 
definitiv zementierte provisorische Krone ent-
fernt, ist das nach der Gebührennummer 2290 
berechenbar, da in der Regel ein wesentlich 
größerer Aufwand als bei der Entfernung eines 
provisorisch zementierten Ersatzes entsteht.

Wenn die Entfernung von Funktionsaufbau-
ten nicht Bestandteil der ursprünglichen 
Leistungsbeschreibung ist, kann diese nach 
der GOZ-Gebührennummer 2290 zusätzlich 
berechnet werden. LZKTh

Entfernung nach
Gebührennummer 2290

Mit einer neuen Mitarbeiterin erweitert die 
Landeszahnärztekammer Thüringen ihre Wer-
bemaßnahmen für eine Ausbildung zur ZFA. Grit 
Wohlfahrt (Foto) wird künftig verstärkt auf Be-
rufsmessen in allen Regionen aktiv sein, Kontakt 
zu Schulen halten, die Vermittlung von Ausbil-
dungsplätzen betreuen sowie Zahnarztpraxen in 
ihrer Suche nach Praxispersonal unterstützen.

Grit Wohlfahrt
Telefon 0361 74 32 -125
E-Mail g.wohlfahrt@lzkth.de

Die bisherige Ansprechpartnerin Ivonne Schröder 
konzentriert sich fortan auf eigenen Wunsch ganz 
auf die Patientenberatung:

Ivonne Schröder
Telefon 0361 74 32 -122
E-Mail i.schroeder@lzkth.de LZKTh

Z a h n a r z t a u s we i s 
u n g ü l t i g

Folgender Zahnarztausweis ist gestohlen wor-
den und wird daher für ungültig erklärt:

Angelika Müller (Stadtilm) –
Ausweis-Nr. 03028 LZKTh

Am 15. März 2018, dem Tag der Berufe, 
zeigte Grit Wohlfahrt vielen Ausbildungs-
interessenten in der Landeszahnärztekammer
die Arbeitsschritte an der Hygienestrecke.
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Von Dr. Ralf Kulick

und Dr. Gunder Merkel

Wir hoffen, Sie konnten den schönen Früh-
lingsbeginn genießen und haben nach den er-
sten arbeitsreichen Monaten des Jahres jetzt 
den wohlverdienten Sommerurlaub im Blick. 
Gern lenken wir Ihre Aufmerksamkeit aber 
bereits jetzt auf ein Ereignis, welches schon 
fast am Jahresende liegt: Die Rede ist vom 
Thüringer Fortbildungshöhepunkt des Jahres 
2018 – unserem 14. Thüringer Zahnärztetag.

Mit dieser Ausgabe des Thüringer Zahnärzteblattes 
erhalten Sie das Vorprogramm für dieses Event, 
das am 23. und 24. November 2018 traditionell auf 
der Messe Erfurt stattfindet. In zwei Messehallen 
und zehn Seminarräumen mit modernster Technik 
werden wir uns dem Thema „Symptome erkennen 
– richtig entscheiden“ widmen. Geplant sind elf 
Hauptvorträge und 14 Seminare.

Wissenschaftliche Leitung
durch Professor Schliephake

Die Thematik des Zahnärztetages wird sich dabei 
als roter Faden durch die Veranstaltungen zie-
hen: Rechtzeitig bestimmte Symptome erkennen, 
diese bewerten und daraus die richtigen Hand-
lungsabläufe entwickeln, Differentialdiagnosen 
bedenken, Alternativen aufzeigen. Diesen He-
rausforderungen müssen wir uns in der Praxis 
täglich stellen. Dazu wird uns der diesjährige 
Thüringer Zahnärztetag viele Denkanstöße und 
Hilfestellungen geben.

Als wissenschaftlichen Leiter konnten wir Pro-
fessor Henning Schliephake gewinnen. Er ist Di-
rektor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie an der Georg-August-Universität Göt-
tingen. Zusätzlich zu vielen anderen Funktionen 
war Schliephake von 2010 bis 2013 Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK).

Neben dem Vortrags- und Kursprogramm für 
Zahnärzte wird es auch in diesem Jahr wieder 
spezielle Angebote für Zahntechniker, Zahnmedi-
zinische Fachangestellte, Zahmedizin-Studenten 
und ZFA-Auszubildende geben. 

Die Dentalausstellung wird in diesem Jahr län-
ger geöffnet haben. Am Freitag können Sie nach 
Seminaren und Programmen den Treffpunkt in 
lockerer Atmosphäre bis 19:00 Uhr nutzen.

Festabend für alle Sinne
zwischen Klassik und Moderne

Schließlich möchten wir Sie auf unsere Abend-
veranstaltung nach dem ersten Kongresstag auf-
merksam machen, auf der in lockerer Atmosphäre 
ein freundliches Begegnen möglich wird. „KonTakt 
after Work – Ein Abend im ,kaiserlichen‘ Ambiente“ 
erwartet Sie im Erfurter Kaisersaal.

Seien Sie also herzlich eingeladen zu unserem 
14. Thüringer Zahnärztetag! Wir freuen uns da-
rauf, Sie in Erfurt zu treffen!

Dr. Gunder Merkel ist
niedergelassener Zahnarzt
in Schmalkalden sowie
Vorstandsreferent der
Landeszahnärztekammer 
Thüringen für Finanzen
und Leiter der Fortbildungs-
akademie „Adolph Witzel“.

Dr. Ralf Kulick ist
niedergelassener Zahnarzt
in Jena sowie Vorstands-
referent der Landeszahnärzte-
kammer Thüringen für die 
Zahnärztliche Fortbildung
und Leiter der Fortbildungs-
akademie „Adolph Witzel“.

Symptome erkennen und richtig entscheiden
Einladung zum Thüringer Zahnärztetag am 23./24. November 2018 in Erfurt

Eine Dentalausstellung ergänzt wieder
das Kurs- und Vortragsprogramm.

14. Thüringer Zahnärztetag:
Jetzt anmelden und Frühbucherrabatt sichern!

www.thueringer-zahnaerztetag.de



8 Kassenzahnärztliche Vereinigung tzb 05|2018

Von Dr. Karl-Heinz Müller

Liest man die Themen der Einladung zu einer 
Kreisstellenversammlung der KZV Thüringen, 
sollte doch eigentlich Jede(r) denken, da sollte 
ich hingehen, das ist brandaktuell und alles weiß 
ich darüber noch nicht.

Der erste Eindruck war aber ein anderer. Von ca.  
einhundert Praxisinhabern in der Kreisstelle Go-
tha war ein Drittel erschienen.

Als erstes berichtete eine Kollegin über das 
Erlebte bei der Praxisbegehung durch das Lan-
desamt für Verbraucherschutz. Bei ihr war 2016 
der Umbau der Röntgeneinrichtung notwendig 
geworden. Dieses muss, unter anderem, neben 
dem TÜV zur Abnahme, auch dem Landesamt 
für Verbraucherschutz angezeigt werden. Des-
halb nahm die Kollegin an, war man im Amt auf 
die „Idee“ gekommen, eine Begehung durch-
zuführen.

Bei ihr wurden vor allem die schriftlichen Nach-
weise über die Aufgabenverteilung der Mitarbei-
terinnen geprüft und inwieweit die Mitarbeite-
rinnen über entsprechende Qualifizierungs- und 
Fortbildungsnachweise verfügen. Ein weiterer 
wichtiger Punkt waren schriftliche Aufzeich-
nungen über die Verfahrenswege und Arbeitsein-
teilungen einzelner Arbeitsschritte in der Praxis.

Die Kollegin konnte die geforderten Nachweise, 
auch weil sie das Thüringer Z-QMS an Hand der 
Mappe der Landeszahnärztekammer Thüringen 
durchgeführt hatte, vorlegen. Dem Sterilisie-
rungs- und Aufbereitungsprozess mit einem 
dokumentierten Verfahren zum Erbringen, Auf-
zeichnen und Interpretieren von Prüfergebnissen 
(Validierung), wurde bei dieser Begehung durch 
das Amt für Verbraucherschutz kein großer Wert 
beigemessen. Deshalb empfand sie das Ganze 
als moderat.

Als es zu einer lebhaften Diskussion im Audito-
rium zum Thema Validierung kam, meldete sich 
der Präsident der Landeszahnärztekammer Thü-
ringen, Dr. Christian Junge, zu Wort. Er versuchte 
den Zuhörern die begründete Angst der Unsicher-
heit zu nehmen. „Herr Toralf Koch, Mitarbeiter 
der Landeszahnärztekammer Thüringen, wird im 
Rahmen des BUS-Dienstes in den Praxen, wenn 
dies gewünscht wird, die Validierung durchfüh-
ren“. Hier kann sich jede Praxis an das Referat 

für Praxisführung der Landeszahnärztekammer 
wenden.

Der Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Ver-
einigung Thüringen, Dr. Karl-Friedrich Rommel, 
sprach zur aktuellen standespolitischen Lage in 
Thüringen und bundesweit.

Was die KZV Thüringen stark umtreibt, ist die 
Weigerung der Ersatzkassen in Vertragsver-
handlungen einzutreten. Dr. Rommel: „Die Er-
satzkassen haben den Osten aufgegeben“. Er 
finde, dass die Praxen ihren Patienten, welche 
ersatzkassenversichert sind, ruhig sagen sollten, 
dass sie (Ersatzkassenmitglieder) zum Beispiel 
bei Kunststofffüllungen einen höheren Eigen-
anteil zahlen, als z. B. AOK-Mitglieder. Die KZV 
bereitet sich auf das Schiedsamt vor.

Eine weitere Veränderung der Gesetzgebung im 
Datenschutz, welche die Umkehr der Beweislast 
vorsieht, wird für die Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte deutliche Verschärfungen im Praxisalltag 
bedeuten.

Das Thema „Qualität“, ein Schlagwort, welches 
jetzt häufig benannt wird, aber keine konkreten 
Aussagen dahinterstehen, sind für Dr. Rommel 
schwer händelbare aktuelle Themen. Qualität 
der Versorgung unserer Patienten ist für die 
Zahnarztpraxen selbstverständlich Verpflich-

Kreisstellenversammlung in einer großen 
„Landkreisstelle“
Praxisbegehung, Validierung und aktuelle standespolitische Informationen

Viele aktuelle Informationen erwarteten die Kolleginnen und  Kollegen

Frau Dr. Susanne Jahn  Fotos: Dr. Müller
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tung und bestimmt unseren Alltag. Jedoch 
muss man heute feststellen, dass der Begriff 
der Qualität auf Kassenseite gerade nicht die 
Behandlung der Versicherten, sondern das 
Vorenthalten von angenommenen Vergütungen 
zum Ziel hat.

Zum Schluss informierte Dr. Rommel noch über 
die neue Richtlinie zur zahnärztlichen Versor-
gung von Pflegebedürftigen und Menschen 
mit Behinderungen und in der stationären und 

häuslichen Pflege. Die KZBV habe sich in Ver-
handlungen im zuständigen Bewertungsaus-
schuss mit dem Spitzenverband der GKV auf 
neue Leistungspositionen geeinigt. Er lud alle 
Praxen ein, am 08. Juni 2018 nach Arnstadt zum 
Vertagszahnärztetag zu kommen, hier werden 
der Fortbildungsreferent der KZV Thüringen, Dr. 
Uwe Tesch, und die Referentin für Alters- und 
Behindertenzahnheilkunde, Zahnärztin Beatrice 
Nordhaus, jene neue Leistungspositionen in ih-
rem Vortrag vorstellen.

Dr. Karl-Heinz Müller
Referent für Öffentlichkeits- 
und Basisarbeit

kzvth – Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat 
ein neues Urteil am 20.02.2018 zu jameda, einem 
Ärztebewertungsportal im Internet, gefällt. Das 
Urteil stellt klar, dass derartige Bewertungsportale 
grundsätzlich auch gegen den Willen von Ärzten/
Zahnärzten weiterhin deren personenbezogene 
Daten sowie Bewertungen von Patienten ein-
stellen dürfen. Im zu entscheidenden Fall sprach 
aber auch das Gericht der klagenden Hautärztin 
das Recht zu, bei jameda ihre Daten löschen zu 
lassen. Was das Geschäftsmodell von jameda 
angeht, muss jameda nachbessern. Einzelheiten 
hierzu können Sie den nachfolgenden Pressemit-
teilungen der KZBV und der BZÄK entnehmen.

Presseinformation der Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung vom 20.02.2018

Bewertungen ja – aber fair!

Karlsruhe/Berlin, 20. Februar 2018 – Anlässlich 
des heute ergangenen Grundsatzurteils des 
Bundesgerichtshofes (BGH) zur Löschung von 
Einträgen auf Arztbewertungsportalen hat die 
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) 
einen kritischen Umgang mit solchen Anwen-
dungen angemahnt. 

Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes 
der KZBV: „Nur der gut informierte Patient kann 
sein Recht auf freie Zahnarztwahl gezielt und 
verantwortungsvoll ausüben. Neben Informati-
onen der Praxen können dafür auch Online-Be-
wertungsportale eine Hilfestellung sein. Jedoch 
müssen die Grenzen solcher Plattformen klar be-
nannt werden: Sie können niemals verlässlich die 
Behandlungsqualität im klinischen Sinne messen 
und abbilden. Insbesondere aber ersetzen sie 
nicht den Aufbau einer persönlichen Vertrauens-

beziehung zwischen Patient und Zahnarzt, die 
für eine gute Versorgung unerlässlich ist. Ent-
scheidend ist auch, dass Bewertungen fair und 
sachlich erfolgen. Auch vor diesem Hintergrund 
begrüßen wir das heutige Urteil, da es das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung stärkt.“ 

Hintergrund – Das Urteil des BGH 

Dem in Rede stehenden Urteil (AZ.: VI ZR 30/17) 
war die Klage einer Kölner Dermatologin voraus-
gegangen, die bei einem Arztbewertungsportal 
ihr Profil löschen lassen wollte. Die Betreiber des 
Portals kamen dieser Aufforderung nicht nach mit 
der Begründung, dass Patienten ein erhebliches 
Interesse an Informationen über ärztliche Dienst-
leistungen hätten, um von ihrem Recht auf freie 
Arztwahl in vollem Umfang Gebrauch machen 
zu können. Der BGH urteilte nun, dass perso-
nenbezogene Daten gelöscht werden müssen, 
wenn ihre Speicherung unzulässig ist. Dies war 
in diesem Verfahren der Fall. 

Hintergrund – Leitfaden für Bewertungs-
portale 

Die KZBV hat gemeinsam mit der Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK), der Bundesärztekammer 
(BÄK), der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) und dem Ärztlichen Zentrum für Qualität in 
der Medizin (ÄZQ) einen Leitfaden mit Qualitäts-
standards für Bewertungsportale veröffentlicht. 
Dieser richtet sich sowohl an Nutzer als auch an 
Anbieter solcher Anwendungen. Nutzer können 
anhand der Kriterien die Qualität eines Ange-
botes prüfen. Für Entwickler und Anbieter kann 
der Katalog dazu dienen, das jeweilige Portal 
zu optimieren. Die Kriterien beziehen sich unter 
anderem auf (datenschutz)rechtliche, inhaltliche 
und technische Aspekte. Wichtig sind zudem 
Verständlichkeit, Transparenz und Pflichten des 
Herausgebers. 

Der Leitfaden „Gute Praxis Bewertungsportale“ 
steht unter www.kzbv.de zum Download bereit.

Neues Urteil zu jameda
jameda muss nachbessern!

 Foto: Dr. Müller
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Presseinformation der Bundeszahnärztekammer 
vom 28.02.2018

Bundesgerichtshof: jameda muss wegen feh-
lender Neutralität Arztprofil löschen 

Das Arztbewertungsportal jameda hat auf den Be-
wertungsseiten von Ärzten und Zahnärzten die Wer-
bung von konkurrierenden, hierfür zahlenden Ärzten 
geschaltet. „Premium-Kunden“ des Portals bleiben 
dagegen von solcher Werbung verschont. Mit die-
ser Praxis verlässt jameda laut BGH die gebotene 
Stellung als „neutraler“ Informationsmittler (BGH, 
Entscheidung v. 20.2.2018 – Az.: VI ZR 30/17). 

Eine Hautärztin hatte von dem Bewertungsportal 
verlangt, sie aus der Datenbank zu löschen. Der 
BGH hat unter Berufung auf die fehlende Neu-
tralität jameda verpflichtet, die Klägerin aus 
seiner Datenbank zu löschen. Die Verletzung 
des Persönlichkeitsrechtes müsse der bewer-
tete Arzt nicht akzeptieren, das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung überwiege in 
diesem Fall. Der Argumentation von jameda, dass 
nur „vollständige Arztlisten“ dem Recht der Pati-
enten auf freie Arztwahl gerecht würden, folgten 
die Richter nicht, weil das Bewertungsportal mit 
der unterschiedlichen Behandlung von zahlenden 
Kunden und den übrigen Ärzten und Zahnärzten 
nicht neutral sei. 

Unmittelbar nach der Urteilsverkündung hat 
jameda in Aussicht gestellt, auf das Schalten von 
Werbung bei nicht zahlenden Ärzten und Zahn-

ärzten zukünftig zu verzichten. Unter Berufung 
auf die damit wiederhergestellte Neutralität will 
das Bewertungsportal auch zukünftig keine Ärzte 
aus seiner Datenbank löschen, auch wenn diese 
das wünschen. 

„Wirklich neutrale Informationen sind ein hohes 
Gut. Die Neutralität hat der BGH daher zu Recht 
in den Mittelpunkt seiner Entscheidung gestellt. 
Die Bundeszahnärztekammer wird weiter kri-
tisch beobachten, ob kommerzielle Bewertungs-
portale die erforderliche Neutralität tatsächlich 
bieten. Denn Skepsis ist mehr als angebracht: 
Wenn das Geschäftsmodell auf der Akquise zah-
lender Kunden beruht, muss die Mitgliedschaft 
Vorteile bieten. Vorteile, die die vom BGH gefor-
derte Neutralität jedoch zwingend ausschließt“, 
so Dr. Peter Engel, Präsident der Bundeszahn-
ärztekammer.

Von Zahnarzt Denis Zachar 

Oftmals stellt sich dem zahnärztlichen Kollegen 
bzw. dem gut geschulten Praxisteam die Frage, 
wie großflächige Schneidekantenrekonstrukti-
onen im BEMA abzurechnen sind. 

Nicht die Schwierigkeit, sondern die Ausdehnung 
und Lage, sind ausschlaggebend, für die Abrech-
nungsfähigkeit einer bzw. zweier mehrflächiger 
Füllungen. 

Adhäsiv rekonstruierte Kantenaufbauten im 
Abrasionsgebiss fordern zwar oft viel Zeit und 
Geschicklichkeit, werden im BEMA allerdings 
nur mit einer mehr als dreiflächigen Füllung 
BEMA-Nr. 13d honoriert (1 x F4). Gleiches gilt für 
Aufbaufüllungen im Abrasionsgebiss, da jedoch 
mit einer mehrflächigen Aufbaufüllung bis max. 
BEMA-Nr. 13b (1 x aF2; a=Aufbaufüllung).

Anders verhält es sich, wenn sich in der Mitte 
der Schneidekante ein kariesfreies, unver-
sehrtes Stück Hartsubstanz befindet (im Falle 
einer möglichen Wirtschaftlichkeitsprüfung, gut 
radiologisch nachweisbar). In diesem Falle sind 
auch zwei mehrflächige Füllungen BEMA-Nr. 
13d (2 x F4) bzw. Aufbaufüllungen BEMA-Nr. 13b 
(2 x aF2) abrechenbar. Solche Defekte entstehen 
in der Regel durch Approximalkaries bzw. durch 
Sekundärkaries an schon vorhandenen Rekon-
struktionen oder Füllungsverlust.

Werden zusätzlich Stiftverankerungen, soge-
nannte parapulpäre Stifte, benötigt, werden die-
se mit der BEMA-Nr. 16 (St) abgebildet. Im Falle 
von Aufbaufüllungen (spätere Kronenversorgung) 
werden die Stifte nicht nach BEMA-Nr. 16, son-
dern über den Materialpreis (q = Betrag in Cent) 
zur Abrechnung gebracht.

Zur Füllungstherapie benötigte Begleitleistungen 
wie Vitalitätsprobe BEMA-Nr. 8 (ViPr) (in der Regel 
1 mal im Quartal), Anästhesie (Infiltrations- bzw. 
Leitungsanästhesie; I bzw. L1) BEMA-Nrn. 40 
bzw. 41a, besondere Maßnahmen beim Präpa-
rieren/Füllen (bMF) (1 mal je Quadrant) sowie in-
direkte Überkappung, BEMA-Nr. 25 (Cp), sollten 
von den Praxen nicht vergessen werden.

Ich hoffe, dass diese Zusammenfassung ein 
klein wenig Licht ins Dunkel der Abrechnung 
von Schneidekantenaufbauten bringen konnte.

Zahnarzt Denis Zachar
Referent für 
Wirtschaftlichkeitsprüfung der 
KZV Thüringen

Richtlinienkonforme Abrechnung von 
Schneidekantenaufbauten
Ausdehnung und Lage der Füllung sind ausschlaggebend 

Abrasionsgebiss

Mit Composite aufgebaute Zähne 41, 31

Mesiale und distale Eckenaufbauten bei karies-
freier Schneidekantenmitte an einem Frontzahn 
 Fotos: Dr. Karst
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Der Vorstand der KZV Thüringen sprach zwei wei-
teren Mitarbeiterinnen Dank und Anerkennung 
für die geleisteten Dienste zur Sicherstellung der 
vertragszahnärztlichen Versorgung in Thüringen 
aus.

Frau Birgit Bruns begann am 15.02.1993 ihre 
Tätigkeit in der KZV Thüringen in der Abteilung 
Abrechnung und Datenerfassung und wurde im 
Mai 1993 Gruppenleiterin für die Bereiche ZE/
PAR/KB. Im September 2014 wechselte Frau 
Bruns in die Prüfungsstelle und ist seitdem im 
Bereich der Anhörungen tätig.

Seit dem 01.03.1993 ist Frau Petra Kirchner  
in der KZV Thüringen beschäftigt. Hier begann 
ihre Arbeit ebenso in der Abteilung Abrechnung 
und Datenerfassung, wo sie seit 1995 als Grup-
penleiterin Ansprechpartnerin für Belange der 
Thüringer Vertragszahnärzte ist. Besonders der 
Abrechnungsbereich Zahnersatz bzw. Festzu-
schüsse ist ihr Arbeitsgebiet, wobei sie stets 
über Veränderungen und Neufestsetzungen te-
lefonische Auskünfte und Beratungen erteilt.

Dienstjubiläen in der KZV Thüringen
Glückwünsche für Mitarbeiterinnen zum 25jährigen Dienstjubiläum

Herr Rommeiß, Dr. Rommel, Frau Bruns und Dr. Panzner (v.l.n.r.)

Herr Rommeiß, Frau Kirchner und Dr. Rommel (v.l.n.r.)  Fotos: kzvth

16. Thüringer Vertragszahnärztetag
Hauptthema: „Allergische Reaktionen auf zahnärztliche Materialien“

Herr Prof. Dr. Johannes Geier, Leiter des IVDK (Informationsverbund Dermatologischer Kliniken), ist Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten 
und hat seit 1992 die Anerkennung der Zusatzbezeichnungen „Allergologie“ und „Medizinische Informatik“. 2011 wurde er zum außerplanmäßigen 
Professor für Dermatologie an der Universitätsmedizin Göttingen ernannt. Prof. Dr. Geier wird zum 16. Thüringer Vertragzahnärztetag zu allergischen 
Reaktionen auf zahnärztliche Materialien referieren. Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen hat er als Erst- und Co-Autor veröffentlicht. Dr. Klaus-
Dieter Panzner, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KZV Thüringen, wird im Anschluss die Auswirkungen der Materialunverträglichkeit auf die 
vertragszahnärztliche Tätigkeit erläutern.

Ein weiteres großes Thema wird die ab dem 01.07.2018 in Kraft tretende Richtlinie über Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflege-
bedürftigen und Menschen mit Behinderungen sein. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die erste Fassung der Richtlinie nach § 22a SGB V 
beschlossen. So haben ab Juli diesen Jahres Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen einen Anspruch auf zusätzliche zahnärztliche Vorsorge-
maßnahmen im Rahmen der GKV. Neue Leistungspositionen werden eingeführt, welche Dr. Uwe Tesch, Referent für vertragszahnärztliche Berufsausübung, 
zusammen mit Zahnärztin Beatrice Nordhaus, Referentin für Alters- und Behindertenzahnheilkunde, im Detail vorstellen wird.

16. Thüringer Vertragszahnärztetag
Termin: Freitag, 08.06.2018, 9.00 – 16.00 Uhr
Ort: Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt, Brauhausstraße 1– 3, 99310 Arnstadt
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PB-Nr. Planungs-
bereich

Einwohner
0-18/

Dez 16

Ber.
Einw.
-zahl

Bedarf bei 
Versorgungs-

grad 100%

Vertrags-
zahnärzte 
+ Ermä.

Ange-
stellte ZÄ

Insgesamt Kfo-An-
rechnung-

ZÄ

Insgesamt Versorgungs-
grad %

16051 Erfurt, Stadt 32 453 8,11 8,0 1,00 9,00 0,31 9,31 114,80
16052 Gera, Stadt 12 943 3,24 5,0 1,00 6,00 0,12 6,12 189,04
16053 Jena, Stadt 16 771 4,19 4,0 1,00 5,00 0,18 5,18 123,53
16054 Suhl, Stadt 4 321 1,08 3,0 0,00 3,00 0,36 3,36 311,39
16055 Weimar, Stadt 10 414 2,60 4,0 1,00 5,00 0,07 5,07 194,81
16056 Eisenach 6 322 1,58 1,0 0,00 1,00 0,01 1,01 64,04
16061 Eichsfeld 17 025 4,26 1,0 0,00 1,00 0,38 1,38 32,38
16062 Nordhausen 12 572 3,14 2,0 0,00 2,00 0,04 2,04 64,85
16063 Wartburgkreis 18 653 4,66 2,0 1,00 3,00 1,53 4,53 97,07
16064 Unstrut-Hain.-Kr. 16 411 4,10 3,5 0,00 3,50 0,51 4,01 97,85
16065 Kyffhäuserkr. 11 038 2,76 1,0 0,00 1,00 0,15 1,15 41,56
16066 Schmalk.-Mein. 17 269 4,32 5,0 1,00 6,00 0,75 6,75 156,37
16067 Gotha 20 604 5,15 4,0 0,75 4,75 1,89 6,64 128,87
16068 Sömmerda 10 802 2,70 2,0 0,00 2,00 0,20 2,20 81,42
16069 Hildburghausen 9 314 2,33 2,0 0,00 2,00 0,35 2,35 100,79
16070 Ilm-Kreis 15 751 3,94 4,0 0,00 4,00 0,08 4,08 103,69
16071 Weimarer Land 13 392 3,35 3,0 0,00 3,00 0,11 3,11 92,90
16072 Sonneberg 7 583 1,90 1,0 0,00 1,00 0,00 1,00 52,75
16073 Saalf.-Rudolst. 14 862 3,72 3,0 2,00 5,00 0,01 5,01 134,76
16074 Saale-Holzl.-Kr. 13 035 3,26 1,0 0,00 1,00 0,06 1,06 32,45
16075 Saale-Orla-Kr. 12 140 3,04 3,0 0,00 3,00 0,00 3,00 98,85
16076 Greiz 13 743 3,44 4,0 0,00 4,00 0,56 4,56 132,61
16077 Altenburg.Land 12 308 3,08 1,5 0,00 1,50 0,00 1,50 48,87

Versorgungsgradfeststellung
Zahnärztliche Versorgung in Thüringen Stand: 07. März 2018

PB-Nr. Planungs-
bereich

Einwohner
Dez 16

Ber.
Einw.
-zahl

Bedarf bei 
Versorgungs-

grad 100%

Vertrags-
zahnärzte

Ange-
stellte ZÄ

Insgesamt Kfo-An-
rechnung-

ZÄ

Insgesamt Versorgungs-
grad %

Kieferorthopädische Versorgung in Thüringen Stand: 07. März 2018

16051 Erfurt, Stadt  211 113  164,9 179,00 25,25 204,3 0,31 203,94 123,6
16052 Gera, Stadt  94 750  74,0 73,00 10,75 83,8 0,12 83,63 113,0
16053 Jena, Stadt  110 321  86,2 85,50 20,50 106,0 0,18 105,82 122,8
16054 Suhl, Stadt  35 608  21,2 31,00 4,25 35,3 0,36 34,89 164,6
16055 Weimar, Stadt  64 355  38,3 45,00 16,50 61,5 0,07 61,43 160,4
16056 Eisenach  42 588  25,4 31,00 4,50 35,5 0,01 35,49 140,0
16061 Eichsfeld  101 033  60,1 68,00 13,75 82,4 0,38 82,01 136,4
16062 Nordhausen  85 098  50,7 61,50 5,50 67,0 0,04 66,96 132,2
16063 Wartburgkreis  124 729  74,2 87,00 7,50 94,5 1,53 92,97 125,2
16064 Unstrut-Hain.-Kr.  103 948  61,9 77,00 5,00 82,0 0,51 81,49 131,7
16065 Kyffhäuserkr.  76 685  45,6 55,50 2,50 58,0 0,15 57,85 126,7
16066 Schmalk.-Mein.  123 506  73,5 89,00 5,50 94,5 0,75 93,75 127,5
16067 Gotha  135 430  80,6 103,00 9,50 112,5 1,89 110,61 137,2
16068 Sömmerda  70 118  41,7 45,50 6,75 52,3 0,20 52,05 124,7
16069 Hildburghausen  64 330  38,3 39,00 3,00 42,0 0,35 41,65 108,8
16070 Ilm-Kreis  109 167  65,0 69,50 10,25 79,8 0,08 79,67 122,6
16071 Weimarer Land  82 316  49,0 43,00 6,25 49,3 0,11 49,14 100,3
16072 Sonneberg  56 507  33,6 41,00 3,00 44,0 0,00 44,00 130,8
16073 Saalf.-Rudolst.  108 315  64,5 63,50 10,75 74,3 0,01 74,24 115,2
16074 Saale-Holzl.-Kr.  84 525  50,3 52,50 12,00 64,5 0,06 64,44 128,1
16075 Saale-Orla-Kr.  82 362  49,0 54,00 2,75 56,8 0,00 56,75 115,8
16076 Greiz  99 717  59,4 71,00 8,75 79,8 0,56 79,19 133,4
16077 Altenburg.Land  91 607  54,5 56,50 6,00 62,5 0,00 62,50 114,6
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Kunst beruhigt. Darin sind sich Experten und 
Kunstliebhaber einig. Was liegt da näher, 
als eine Kunstgalerie an eher stressbehaf-
teten Orten zu etablieren, zum Beispiel in 
einer Zahnarztpraxis? Dass dieses Konzept 
aufgeht, beweist die Meininger Zahnärz-
tin Manja Krampe seit Jahren. Bereits zum 
17. Mal präsentiert ihre Inselgalerie im 
Ortsteil Dreißigacker Werke überregionaler 
Künstler.

„Mit der Inselgalerie in unseren Räumen laden 
wir ein, bei einem entspannten Rundgang durch 
unsere Praxis die Kunstwerke zu erkunden. Zwei-
mal im Jahr zeigen wir eine erlesene Ausstellung 
ausgewählter Künstler“, sagt Krampe. „So ändert 
sich unser Praxisambiente immer wieder aufs 
Neue und überrascht mit unterschiedlichen In-
terpretationen und Sichtweisen.“ 

Am 14. April 2018 eröffnete die Praxis ihre 
aktuelle Ausstellung mit Bildern von Siegfried 
Werner. Der 1933 in Halle (Saale) geborene 
Künstler besuchte nach einer Ausbildung zum 
Chemielaboranten unter anderem die Spezial-

schule für Malerei und Grafik an der dortigen 
Bezirkskulturakademie und leitete selbst einen 
Mal- und Zeichenzirkel. Neben seinen zeichne-
rischen Arbeiten beschäftigte sich Werner auch 
mit Keramik-Modellage und experimentierte mit 
einfacher Grafik-Software.

Vernissage in der Praxis
mit etwa 60 Kunstfreunden

Initiiert wurde die Ausstellung von Sven Sch-
midt aus Gera. Der Galerist hatte selbst schon 
einmal in der Meininger Zahnarztpraxis präsen-
tiert. Seitdem schätzt er die Inselgalerie sehr. 
„Das Angebot an Kunst in Meiningen ist nicht 
so überlaufen wie in größeren Städten“, sagt er. 
Dadurch sei das Meininger Publikum in der Re-
gel viel offener für Neues. Tatsächlich begrüßten 
Laudator Schmidt und Zahnärztin Krampe zur 
Vernissage neben Werners Witwe und Tochter 
rund 60 Kunstfreunde in der Inselgalerie.

Schmidt und Werner lernten sich 2013 kurz vor 
dem Tod des Künstlers kennen. Die ausgestellten 
Bilder stammen nun aus dessen Nachlass. Die 
Arbeiten ausschließlich auf Papier halten gekonnt 
die Balance zwischen Realismus und Abstrakti-
on. Werner malte nie komplett abstrakt, selbst in 
freieren Arbeiten erkennt man noch Hände, Köpfe 
oder Figuren.

Zwischen Realismus
und Abstraktion

Die ausgestellten Werke entstanden in raf-
finierten Mischtechniken, unter anderem in 
Aquarell und Tempera. Darin wurden große For-
men und Helligkeitsbereiche vorformuliert und 
anschließend mit Pastell oder Farbstift konturiert. 
Die Gemälde zeichnen sich durch eine gedeckte, 
aber hochästhetische Farbigkeit aus. Obwohl 
Siegfried Werner sich nie als aktiver Teil einer 
bestimmten Kunstszene verstand, erkennt man 
in den Bilder seine Nähe zur Halleschen Schu-
le, die Mitte des 20. Jahrhunderts Künstler wie 
Charles Crodel, Erwin Hahs und Hermann Bach-
mann hervorbrachte.

Die Ausstellung der Zahnarztpraxis Manja Kram-
pe in der Meininger Dr.-Romberg-Straße 3 läuft 
noch bis zum 29. September 2018. LZKTh

Praxisambiente ändert sich immer wieder neu
Inselgalerie der Zahnarztpraxis Manja Krampe zeigt Werke von Siegfried Werner

Eröffnung der Ausstellung mit Werken von Siegfried Werner Foto: Schmidt

Zahnärztin Manja Krampe

Ausstellung virtuell besuchen:
www.inselgalerie-krampe.de

Ku r z  ge s a g t  . . .

     Wir haben zwar Zähne bekommen,

     sind aber nicht bissig geworden.

Der hessische Datenschutzbeauftragte Professor Michael Ronellenfitsch über
die künftigen Befugnisse der Aufsichtsbehörden durch das neue Datenschutzrecht.
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Von Dr. Peter Bracke

Am 2. Mai 2018 fand in den Räumen der 
Landeszahnärztekammer Thüringen die all-
jährliche Landesversammlung des Thüringer 
Landesverbandes des Freien Verbandes Deut-
scher Zahnärzte statt. Bei der diesjährigen 
Vorstandswahl kam es zu einem Wechsel 
an der Verbandsspitze. Der Vorsitzende des 
Thüringer FVDZ-Landesverbandes, Johannes 
Wolf aus Eisenberg, gab nach über 15 Jahren 
den Vorsitz an seinen bisherigen Stellvertre-
ter, Dr. Frank Wuchold aus Erfurt, ab.

Wuchold ist seit 16 Jahren im Vorstand des Thü-
ringer FVDZ tätig und seit sechs Jahren stell-
vertretender Landesvorsitzender. Seine Haupt-
aufgabe sieht er zukünftig in einer zuverlässigen 
Fortführung der Drei-Säulen-Politik zwischen den 
zahnärztlichen Standesvertretungen und dem 
Freien Verband in Thüringen. Gleichzeitig vertritt 
Wuchold eine konsequente politische Ausrich-
tung des Freien Verbandes.

Enge Kontakte zu
Parteien in Thüringen

Der neue Landesvorsitzende pflegt enge Kon-
takte zu den Parteien in Thüringen und im Thü-
ringer Landtag. Diese ermöglichen es ihm, die 
zahnärztlichen Probleme direkt mit den politisch 
Verantwortlichen  auf Landes- und Bundesebe-
ne zu diskutieren und mögliche Lösungsansätze 
vorzubringen.

Johannes Wolf bleibt dem Thüringer Landesvor-
stand als stellvertretender Landesvorsitzender 
erhalten. Er steht mit seinem Wissen aus 28 Jah-
ren Verbandsarbeit und seiner standespolitischen 
Erfahrung den jüngeren Kollegen im Vorstand 
weiter mit Rat und Tat zur Seite.

Mehr Informationen:
www.fvdz.de/thueringen.html

Johannes Wolf aus Eisenberg übergibt
den Vorsitz des FVDZ Thüringen an 
den Erfurter Dr. Frank Wuchold (v. l.) Foto: Triebel

Generationenwechsel an der Spitze des FVDZ
Dr. Frank Wuchold führt künftig den Freien Verband in Thüringen

BARMER-Zahnreport 2018 bescheinigt Thüringen
auch weiterhin umfangreiche Präventionsarbeit
Mit 71,7 Prozent Inanspruchnahme der Individu-
alprophylaxe für 6- bis unter 18-Jährige nimmt 
Thüringen nach wie vor die Spitzenposition al-
ler Bundesländer ein. Dies zeigt der diesjährige 
BARMER-Zahnreport mit Daten aus dem Jahr 
2016. Danach liegt der Freistaat mit 32,2 Prozent 
ebenso bei der Inanspruchnahmerate der Früh-
erkennungsuntersuchung zwischen dem 30. und 
72. Lebensmonat in der Spitzengruppe hinter 
Bayern, Sachsen und Brandenburg.

Aber auch über alle Altersgruppen kann ein Un-
terschied zwischen Ost und West nachgewiesen 
werden. 76,3 Prozent der Barmer-Versicherten in 
den neuen Bundesländern nahmen im Jahr 2016 
mindestens eine vertragszahnärztliche Leistung 
in Anspruch, während es in den alten Bundes-
ländern nur 70,4 Prozent der Versicherten waren. 
Dabei wurden die höchsten Inanspruchnahmera-
ten erneut in Thüringen und Sachsen mit jeweils 
77,2 Prozent gemessen. LZKTh

Anteil je versorgten Versicherten in Prozent
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BARMER-Zahnreport lesen:
www.406.tzb.link

Kieferorthopädie im Osten preiswerter:
Ausgaben für kieferorthopädische Leistungen je 
Versicherten unter 20 Jahren im Jahr 2016

Kassenanteil und Eigenanteil bei Zahnersatz je versorgten Versicherten für
Neueingliederungen und Wiederherstellungen nach Bundesländern in Prozent im Jahr 2016
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Vor einigen Jahren fiel in Bad Berka (Weima-
rer Land) die vorletzte Liegehalle, in denen 
man einst Tuberkulosekranken den Aufent-
halt in sauberer Waldluft verordnete, einer 
Brandstiftung zum Opfer. Dann entschloss 
sich die Berkaer Kieferorthopädin Dr. Antje 
Witzleb, zumindest das letzte hölzerne Ge-
bäude zu rekonstruieren. Doch vor der Ret-
tung stand zunächst ein Abriss.

Am Ende des 19. Jahrhunderts errichtete der 
Badearzt Dr. Ernst August Willrich (1846 – 1903) 
im „Meran Thüringens“ die erste Freiluftstation 
für Tuberkulosekranke. Mitten im Wald ließ er 
14 Holzhütten errichten, die an der Rückseite 
geschlossen und an den übrigen drei Seiten of-
fen waren. Nur mit dem Notwendigsten für die 
persönlichen Bedürfnisse eingerichtet, war jede 
dieser Hütten als ständiger Wohn- und Schlaf-
raum für einen Kranken bestimmt. Der Patient 
sollte durch die Liegekur an frischer Luft eine 
Heilung oder doch wenigstens etwas Besserung 
erfahren, ohne seine Umgebung mit Ansteckung 
zu gefährden.

Mit seinen „Schlafstätten im Walde“ erreichte 
der Kurort Bad Berka schnell überregionale Be-
kanntheit. Die 1898 errichtete „Sophienheilstät-
te für Schwindsüchtige“ setzte die Tradition der 
Liegehallen zunächst fort, doch mit dem Einzug 
wirksamer Medikamente rückten die einst weg-
weisenden Therapiestätten in den Hintergrund. 
Im heutigen Kurbetrieb wird die Tradition als Lun-
genheilstätte nicht mehr weiterverfolgt.

Ursprünge der Kurtradition
gerieten in Vergessenheit

Spätestens seit der Schließung der Sophienheil-
stätte im Jahr 1994 kennen selbst Ortseinge-
sessene kaum noch die Ursprünge der eigenen 
Luftkurtradition. Mit dem weiteren Einsturz der 
Liegehallen nach Vandalismus und Brandstif-
tung drohte dieses wichtige Stück der Berkaer 
Geschichte dann endgültig in Vergessenheit zu 
geraten.

„Da ich oft zu Fuß oder mit dem Fahrrad in un-
serer Umgebung unterwegs bin, konnte ich den 
stetigen Verfall der letzten Liegehallen mitverfol-
gen“, berichtet Zahnärztin Witzleb. „Irgendwann 
dachte ich mir, dass kann man nicht so hinneh-
men. Mit den Schlafstätten im Walde für wenig 
betuchte Tuberkulosekranke fing schließlich die 
Geschichte Bad Berkas als Kurort und Klinikzen-
trum an.“

Alte Originalteile
werden neu verbaut

Mit Gleichgesinnten gründete Witzleb im Som-
mer 2016 den „Verein zur Bewahrung des histo-
rischen Erbes Bad Berkas als Lungenheilstätte“. 
Hin- und hergerissen waren sie und ihre Mitstrei-
ter zwischen dem Wunsch, einerseits möglichst 
viel Originalsubstanz der Liegehalle erhalten zu 
wollen, andererseits aber die gerettete Halle auch 
einer heutigen Nutzung zuzuführen.

Doch die Hoffnung, die letzte Liegehalle komplett 
bewahren zu können, erfüllte sich nicht. Knapp 
ein Jahr nach Gründung des Vereins musste 
Witzleb am 28. Juli 2017 dem Abriss der sehr 
baufälligen Holzhütte zusehen. Die meisten 
Holzteile konnten nur noch entsorgt werden. 
Andere verwendbare Originalteile ließen sich 
aber sichern: Einige Brüstungshölzer, Säulen, 
Fensterrahmen sowie eine Giebelwand lagerte 
die beauftragte Zimmerei Markus Kertscher aus 
Münchenbernsdorf zunächst ein, um sie später 
neu zu verbauen.

Rekonstruktion als
Buswartehäuschen

Bis heute hat der Verein durch Spenden von 
Bürgern, Unternehmen, von der Sparkasse und 
der Zentralklinik rund 22.000 Euro zusammen-
getragen. Auch die Stadt beteiligt sich mit 8.000 
Euro an dem Vorhaben. Dennoch sei der Verein 
weiterhin auf finanzielle Zuwendungen angewie-
sen, betont Witzleb.

Denn in diesem Jahr nun soll aus den alten Teilen 
und aus neuem Material eine neue Liegehalle 

entstehen. Allerdings wird diese nur halb so groß 
wie ihre Vorfahrin: Zwar vier Meter tief wie das 
Original, aber nur neun statt 18 Meter lang.

Auch an ihren früheren Standort wird die Liegehalle 
nicht mehr zurückkehren. Stattdessen soll die Re-
konstruktion künftig einen sehr praktischen Zweck 
erfüllen: An der Haltestelle vor der Zentralklinik wird 
sie als Buswartehäuschen dienen, in dem Pati-
enten, Besucher, Einwohner und Wanderer die alte 
Liegehallen-Tradition erfahren und begreifen kön-
nen. Ausgestattet mit einer Informationstafel über 
die historischen Heilungsmethoden für tuberkulo-
sekranke Patienten ergänzt die neue „Liegehalle“ 
dann die Dauerausstellung im Coudray-Haus zur 
200-jährigen Geschichte des Kur- und Gesund-
heitswesens in Bad Berka. LZKTh

Letzte Liegehalle für die Nachwelt erhalten
Dr. Antje Witzleb möchte ein Zeitzeugnis der Bad Berkaer Kurgeschichte bewahren

Originalteile der letzten Liegehalle wurden im Sommer 2017 abgebaut und gesichert. Fotos: Witzleb

Informieren und mithelfen:
www.liegehalle.de

Kieferorthopädin Dr. Antje Witzleb stammt 
selbst aus einer Berkaer Medizinerfamilie: 
„Mein Vater war viele Jahre als Arzt an der 
Zentralklinik tätig, sodass ich von Kindheit an 
eng mit dem Ort verbunden bin.“
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Von Dr. Tobias Gürtler

Die Umsetzung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse in die tägliche Praxis ist eines der we-
sentlichen Ziele, welches die Mitteldeutsche 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde zu Erfurt verfolgt. Aus diesem Grund 
war der letzte wissenschaftliche Abend ganz 
nach dem Geschmack der Veranstalter, denn 
Professor Thomas Attin (Zürich) hat es im 
Vortrag und der anschließenden Diskussion 
wunderbar geschafft, theoretische Grundla-
gen mit der praktischen Anwendung in un-
mittelbaren Zusammenhang zu bringen.

Gleich zu Beginn stellte Attin eine ziemlich pro-
vokante These auf: „Heutzutage kann man ei-
gentlich auf eine Kronenversorgung verzichten 
– zumindest was den Einzelzahn betrifft.“ Ein 
Raunen im Raum zeigte unmissverständlich an, 
was das Auditorium darüber dachte. Doch Attin 
hielt dagegen und zitierte weiter: „Habe ich einen 
Hammer in der Hand, so sehe ich überall einen 
Nagel“.

Mit diesen Worten umschrieb Attin die Tatsache, 
dass man das, was man gut kann, auch gern und 
immer wieder macht. Und wenn man jahrelang 
den einen Therapieweg beschritten hat, fällt es 
selbstverständlich schwer, einen neuen Weg zu 
beschreiben.

Was passiert, wenn die
Therapie nicht funktioniert?

In seinen didaktisch sehr guten Ausführungen 
führte der Referent zunächst allgemein etablierte 
Gründe auf, welche primär für eine indirekte Res-
tauration sprechen:

  Mangel an Vertrauen in direkte Techniken / 
Materialien

  Bedarf an Materialien mit hoher Festigkeit

  starker Zahnhartsubstanzverlust

  Probleme, die Zahn-Morphologie wiederher-
zustellen

  Probleme in der Trockenlegung

  Stabilisierung endodontisch behandelter 
Zähne

  eingeschränkte Ausbildung / Hingabe / Fähig-
keiten des Behandlers

Im Anschluss entkräftete Attin diese Gründe an-
hand von Beispielen, Studien und praktischen 
Tipps. Ganz wesentlich ist für ihn dabei immer 
wieder die sogenannte Rückfallposition, das 
heißt: Was passiert, wenn eine durchgeführte 
Therapie nicht funktioniert?

Ziel muss es daher immer sein, keine schlechtere 
Situation zu provozieren, sondern mindestens in 
die gleich gute bzw. gleich schlechte Ausgangs-
situation „zurückzufallen“. Ist davon auszugehen, 
dass eine Therapie nicht erfolgreich sein wird und 
einen größeren Schaden hinterlässt, so sollte man 
diese tunlichst vermeiden.

Komplexe Rehabilitationen
eine Domäne der Kunststoffe

Als wesentlichen Vorteil der Komposite gegen-
über Keramikrestaurationen hob Attin das gün-
stigere Abrasionsverhalten gegenüber Keramiken 
hervor. Deshalb sind komplexe Rehabilitationen, 
wie zum Beispiel die Wiederherstellung eines 
Abrasionsgebisses, in seinem Therapiekonzept 
eine Domäne der Kunststoffe. Am praktischen 
Beispiel zeigte Attin alle Arbeitsschritte, um 

ganze Zahnreihen mit Kompositen wieder auf-
zubauen. Problematisch dabei ist jedoch, dass 
der Halt im abradierten/erodierten Dentin nur 
mäßig ist. Als praktischen Tipp empfahl er ein 
Aufrauen der Oberfläche mit einem Diamanten 
mit 0,1 Millimeter Körnung.

Bei vermeintlich tief zerstörten Zähnen zeigte 
Attin Wege auf, diese ohne klassische Wurzel-
kanalbehandlung und stiftverankerte Kronenver-
sorgung mittels Adhäsivtechnik zu restaurieren. 
Dabei spielt die richtige Vorgehensweise eine 
Schlüsselrolle. Eine Matrize allein muss nicht 
zwangsläufig jegliche Anforderungen auf einmal 
erfüllen. Stattdessen beschrieb Attin die soge-
nannte „schrittweise Formerleichterung“ als 
sinnvolle Option.

Ausdrückliche „Hingabe“
während der Behandlung

Mit der ersten Matrize erfolgt demnach die Rand-
elevation auf ein supragingivales Niveau. Dann 
ist es möglich, einen Kofferdam anzulegen und 
mit Hilfe einer weiteren Matrize die Außenform 
zu bilden. Erst wenn die Rückwand palatinal 
bzw. lingual sowie die Seitenwände mesial und 
distal stehen – Attin verwendete hierfür den Be-
griff „Box“ – wird der gesamte Zahn aufgebaut. 
Eindrucksvolle Beispiele untermauerten dieses 
Vorgehen auch unter Berücksichtigung der Lang-
zeitstabilität der Versorgungen.

Für den Erfolg einer adhäsiven Versorgung sind 
selbstverständlich mehrere Aspekte wesentlich. 
Wiederholt plädierte Attin für eine ausdrückliche 
„Hingabe“ während der Behandlung, welche un-
ter anderem bei der notwendigen Einwirkzeit der 
Adhäsive, insbesondere des Primers bis hin zur 
Licht-Polymerisation eine Rolle spielt.

Fehler beim
Polymerisieren vermeiden

Bei der Lichthärtung ist dabei besonders wich-
tig, die vom Hersteller angegebenen und emp-
fohlenen Energiedosen am Ort des Geschehens 
und nicht nur an der Lampe selbst zu erreichen. 
Um Fehler beim Polymerisieren zu vermeiden, 
ist es sehr sinnvoll, dass die Assistenz eine 
Schutzbrille trägt, um sehen zu können, ob 
die Polymerisationslampe korrekt positioniert 
ist. Denn eine 30-gradige Abweichung führt 
bereits zu einer 26-prozentigen Reduktion der 
Lichtintensität.

Direkte adhäsive Restaurationen als Alternative
Professor Thomas Attin beim Wissenschaftlichen Abend der MGZMK in Erfurt

Interessiertes Auditorium  Fotos: Schmeißer
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Außerdem spielt der Abstand der Polymerisati-
onslampe zum entsprechenden Objekt eine we-
sentliche Rolle: Schon bei 10 Millimetern Abstand 
erreicht die Lichtintensität im Füllungsbereich 
nur noch 20 Prozent. Aus diesen Gründen emp-
fiehlt Attin stets eine Verlängerung der von den 
Herstellern empfohlenen Lichthärtung.

Ein neuer Ansatz bei der Therapie von Zähnen 
mit besonders starkem Hartsubstanzverlust ist 
die Anwendung von Glasfasern, die basal und/
oder weiter okklusal ähnlich einer Bewehrung 
in die Kavität eingelegt werden. Inwieweit sich 
solch eine zusätzliche Maßnahme positiv auf den 
Langzeiterfolg auswirkt, bleibt jedoch abzuwar-
ten. Studien dazu sind aber in Arbeit.

Diskussion von praktischen
Tipps und Tricks geprägt

Die abschließende Diskussion war ebenfalls von 
praktischen Tipps und Tricks geprägt. Unter an-
derem benannte Attin seine favorisierten Materi-
alien, die er täglich anwendet. Er zeigte Schritt für 
Schritt, wie man eine Oberfläche der Restaurati-
onen erreicht, die optisch der eines natürlichen 
Zahnes sehr nahe kommt.

Die vielen gezeigten Fallbeispiele und Ergebnisse 
waren beeindruckend. Bei richtiger Technik und 
richtiger Auswahl der Materialien sind direkte 
Restaurationen nach den Ausführungen von Attin 
somit eine gute Alternative gegenüber indirekten 
Versorgungen, der man vertrauen und die man 
sicher einsetzen kann.

Dr. Tobias Gürtler
ist niedergelassender
Oralchirurg in Erfurt
sowie 2. Vorsitzender der 
Mitteldeutschen Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und  Kiefer-
heilkunde zu Erfurt e. V.

Prof. Dr. Thomas Attin

Thüringen kompakt 
Thüringens Krankenhäuser erhalten in diesem Jahr rund 2,21 Milli-
arden Euro an Vergütung von GKV und PKV. Das sind rund 68 Millionen 
Euro mehr als 2017. Generell erhält jedes Thüringer Krankenhaus für 
die gleiche medizinische Behandlung den gleichen Betrag. Der Landesba-
sisfallwert als Durchschnittspreis für eine Krankenhausbehandlung im Freistaat 
steigt zwar um 2,9 Prozent auf etwa 3.438 Euro. Er liegt aber immer noch unter dem Bundesbasis-
fallwert von 3.467,30 Euro und bildet gemeinsam mit Sachsen-Anhalt das Schlusslicht. Stationär 
behandeln die 42 Thüringer Krankenhäuser jährlich etwa 590.000 Menschen bei steigender Tendenz.

Probleme bei der Gewinnung von Fachkräften haben sieben von zehn Betrieben des Gesundheits- 
und Sozialwesens in Thüringen. Laut einer Studie des Zentrums für Sozialforschung Halle und der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena im Auftrag des Thüringer Arbeits- und Sozialministeriums werden 
allein im Gesundheitssektor derzeit 80.400 Fachkräfte gesucht. Dabei geht es nicht allein um den 
Ersatz altersbedingt ausscheidender Beschäftigter, sondern in der kräftig wachsenden Branche steigt 
die Zahl der Pflegebedürftigen und der Krankenhausbehandlungen seit Jahren stetig an. In den etwa 
6.600 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens im Freistaat (zum Beispiel Krankenhäuser, 
Arzt- und Zahnarztpraxen, Pflegeheime und Pflegedienste) werden rund 123.000 Beschäftigte be-
schäftigt. Fast vier Fünftel davon sind Frauen, jede zweite Stelle ist ein Teilzeitjob. LZKTh

Dr. Ina Schüler von der Poliklinik für Präventive 
Zahnheilkunde und Kinderzahnheilkunde am Uni-
versitätsklinikum Jena wurde am 18. April 2018 
der Wissenschaftspreis der Konrad-Morgenroth-
Förderergesellschaft in Münster verliehen. Schü-
ler wurde für ihre Arbeit „Mundgesundheit von 
Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behin-
derung und psychoemotionalen Störungen aus 
Niedersachsen und Thüringen“ ausgezeichnet. 
Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

„Mit unserer Untersuchung verdeutlichen wir, 
dass der Mundgesundheitsstatus sowie die 
zahnärztliche Versorgung von Kindern und Ju-
gendlichen mit geistigen Behinderungen und 

psychoemotionalen Störungen immer noch 
nicht zufriedenstellend ist“, sagte Schüler in ei-
ner kurzen Ansprache. Laut Preisträgerin stellen 
beide Patientengruppen Risikopopulationen dar 
und seien aus zahnärztlicher Sicht sogar un-
terversorgt. „Eine Benachteiligung gegenüber 
gesunden Gleichaltrigen wurde nachgewiesen.“

Die gemeinnützige Konrad-Morgenroth-Förde-
rergesellschaft wurde 1971 gegründet, um die 
zahnärztliche Versorgung spastisch gelähmter 
und geistig behinderter Menschen zu organisie-
ren, fachlich zu verbessern und wissenschaftlich 
zu fördern sowie im ethischen Bewusstsein der 
Zahnärzteschaft zu verankern. LZKTh

Konrad-Morgenroth-Förderergesellschaft verleiht
Wissenschaftspreis an Dr. Ina Schüler aus Jena

Der Vorsitzende der Konrad-Morgenroth-Förderergesellschaft, Dr. Richard Siepe,
überreichte den Wissenschaftspreis 2018 an Dr. Ina Schüler. Foto: KMFG
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W i r  t r a u e r n  u m

Frau Zahnärztin

Dr. Sabine Schmidt
aus Gera

* 24. Februar 1965
† 6. April 2018

Landeszahnärztekammer Thüringen
Kassenzahnärztliche Vereinigung Thüringen
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Erfurt-Zentrum: Kollegin/-e zum angestellten 
Beschäftigungsverhältnis oder zum Einstieg 
in gutgehende ZA-Praxis gesucht. Wir sind ein 
freundliches, modernes Team und freuen uns 
über jede Bewerbung. Chiffre Nr. 424

Junge innovative genrealistisch tätige Praxis 
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Sanierung der Rachen- und Mundschleimhaut
Umgang mit MRSA-infizierten Patienten in der Zahnarztpraxis

Von Kathrin Chmiela,

Michelle Bender und

Prof. Dr. Nicole Arweiler

Methicillin-resistente Staphylococcus au-
reus-Keime stellen deutsche Krankenhäuser 
zunehmend vor größere Herausforderungen. 
Die Zahl der übermittelten MRSA-Infektionen 
2013 ist im Vergleich zu 2012 zwar leicht 
gesunken, es ist jedoch auffällig, dass die 
Universitätskliniken kein einheitliches Kon-
zept in der Bekämpfung des Methicillin-resi-
stenten Staphylococcus aureus-Keimes füh-
ren.1 Daneben sind die zahnärztlichen Kol-
legen in der täglichen Praxis mit der Frage 
konfrontiert, wie man mit MRSA-infizierten 
Patienten am besten umgeht.

Staphylococcus aureus (Staph. aureus) und vor 
allem seine Methicillin-resistente Form MRSA 
stellen eine Gefahr für betroffene Patienten dar. 
Beide Formen sind Problemkeime bei nosokomi-
alen Infektionen. Unter diesem Begriff versteht 
man Erkrankungen, die zum Zeitpunkt der Auf-
nahme ins Krankenhaus noch nicht vorhanden 
waren. Diese Krankenhausinfektionen verlängern 
den Aufenthalt im Krankenhaus, belasten den Pa-
tienten und können sogar zum Tod führen.2

20 bis 30 Prozent der Bevölkerung tragen das 
Bakterium Staph. aureus auf der Haut oder im 
nasalen und oropharyngealen Bereich. Der Hals-
Rachen-Raum gilt dabei als typische Kolonisati-
onsnische des Menschen, weshalb Abstriche in 
diesem Bereich genommen werden. Hierbei löst 
es keinerlei Beschwerden aus, sondern koloni-
siert lediglich den Patienten.3 Diese Träger sind 
also nicht akut erkrankt und müssen daher nicht 
mit einer Intensivversorgung (etwa mit Antibioti-
ka) therapiert werden.

Auch wenn Keimträger selbst nicht erkrankt sind, 
sind sie durch die Übertragung eine Gefahr für 
Dritte. Da die Bakterien manchmal bereits Re-
sistenzen gegen wichtige Antibiotika entwickelt 
haben könnten, ist es schwierig, die Keimträger 
keimfrei oder zumindest keimarm zu machen.

Dagegen kann das Bakterium bei Patienten mit 
einem generell schwachen Immunsystem oder 

zum Beispiel nach operativen Eingriffen schwer-
wiegende Komplikationen und Infektionen her-
vorrufen. Auch Patienten, die dialysepflichtig 
sind oder an Diabetes mellitus leiden, sind für 
Staph. aureus-Infektionen prädisponiert.4

Implantate als
Besiedlungsnische?

Neuere Studien geben Hinweise darauf, dass 
Bakterien und möglicherweise auch Staph. au-
reus zu Titanoberflächen, wie zum Beispiel bei 
oralen Implantaten, eine besondere Affinität auf-
weisen. Diese hohe Affinität entsteht aufgrund der 
rauen Oberfläche des Titans.5 Aus diesem Grund 
stellen neben den parodontalen Taschen auch die 
immer häufiger in der Mundhöhle vorkommenden 
Implantate sowie die periimplantären Taschen ei-
ne optimale Brutstätte für solche Bakterien dar.

Bisher beziehen sich jedoch alle Untersuchungen 
auf den Nasen-Rachen-Raum. Parodontale Ta-
schen, die prinzipiell ebenfalls eine ideale Brut-
stätte für Keime und Mikrobiome darstellen, sind 
– nach Wissen der Autoren – bisher nicht bei 
Staph. aureus-Trägern explizit auf die Kolonisa-
tion mit Staph. aureus untersucht worden.

Sanierungskonzepte

Jeder Patient fürchtet sich vor MRSA, weitläufig 
bezeichnet als Krankenhauskeim. Allerdings ist 
nur wenigen bewusst, dass es sich dabei um die 
Methicillin-resistente Form des Staph. aureus 
handelt. Theoretisch müsste man Staph. aure-
us, wenn er in zu hohen Mengen vorhanden ist, 
bereits bekämpfen, bevor er resistent wird. Dies 
ist prinzipiell bei den erwähnten Brutstätten auch 
mit antiseptischen Lösungen möglich, welche 
auch bei den Sanierungskonzepten zur Dekolo-
nisierung von MRSA genutzt werden.

Es sollte hier beachtet werden, dass der Keim 
– auch wenn er gegen Antibiotika resistent ist 
– durchaus durch Antiseptika, die einen ande-
ren Wirkmechanismus haben, abgetötet werden 
kann. Das gilt natürlich nur für solche Besied-
lungsorte, die lokal mit antiseptischen Lösungen 
oder Salben zu erreichen sind.

Antibiotikaresistenzen

Um Staph. aureus systemisch abzutöten, wird in 
der Regel ein β-Lactamase-festes Penicillin (zum 
Beispiel Methicillin) eingesetzt. Einige Bakterien 
sind allerdings aufgrund einer chromosomal ko-
dierten Resistenz immun gegen diese Antibiotika, 
sodass die Antibiotika nicht die gewünschte Wir-
kung erzielen. Staph. aureus mit dieser Resistenz 
werden als Methicillin-resistente Staph. aureus 
(MRSA) bezeichnet.6,7  

Hinsichtlich der Infektionsprävention ist daher 
schon die lokale Dekolonisierung von MRSA-
infizierten Patienten von großer Bedeutung. 
Allerdings gibt es immer wieder Unklarheiten 
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bezüglich geeigneter Sanierungskonzepte. In 
Deutschland sind vor allem die Behandler an 
den Kliniken mit der Frage konfrontiert, welches 
Vorgehen gegen MRSA am geeignetsten ist.

Übertragung
verhindern

Des Weiteren besteht vor allem bei reinen Trä-
gern (also Nicht-Erkrankten) das Ziel, die Über-
tragung des Keims auf andere – auch das Praxis-
team – zu verhindern. Zum Standardverfahren 
der Sanierung einer MRSA-Besiedlung in Kliniken 
gehören Maßnahmen im nasopharyngealen Be-
reich und auf der Haut. Zusätzlich sollte eine 
Isolation der mit MRSA infizierten Patienten in 
Einzelzimmern erfolgen.

Bei nasalen Besiedlungen wird in der Regel das 
topische Antibiotikum Mupirocin als Nasensalbe 
genutzt. Mupirocin ist das am besten untersuchte 
topische Antibiotikum. Zur Reduktion oder Eradi-
kation des Keims auf der Haut werden antisep-
tische Ganzkörperwaschungen durchgeführt. Bei 
Befall des Rachens und der Mundhöhle wird der 
Gebrauch von desinfizierenden Mundspülungen 
empfohlen.8

Gerade dieser Bereich ist für das zahnärztliche 
Behandlungsteam von großer Bedeutung. Es 
liegen jedoch zurzeit keine In vivo-Studien vor, 
die sich mit der Wirksamkeit von Dekolonisie-
rungsmaßnahmen für den oralen und pharynge-
alen Bereich beschäftigt haben, obwohl es sich 
bei diesem Bereich um einen häufigen MRSA-
Kolonisationsort handelt. Auch Implantaten und 
deren Taschen, die sich möglicherweise ebenso 

als Kolonisationsorte herausstellen, muss man 
immer mehr Beachtung schenken.

Mundspülungen

Angesichts der sehr dürftigen Datenlage werden 
häufig Produkte eingesetzt, die in das Portfolio 
von Kliniken gehören, die aber höchstens auf 
In vitro-Studien basieren. Oder es werden Wirk-
stoffe herangezogen, die nur prinzipiell antibak-
teriell oder bakterizid wirken. Im praktischen 
Gebrauch kommen zur Dekolonisierung Mund-
spüllösungen mit Wirkstoffen wie Octenidin®, 
Triclosan® oder Chlorhexidin® zur Anwendung, 
wobei in der Literatur kein direkter klinischer 
Vergleich bezüglich der Effektivität zu finden 
ist. Interessant ist die Tatsache, dass in neueren 
Studien auch in bestimmten ätherischen Ölen 
(zum Beispiel Teebaumöl) ein vielversprechender 
Wirkstoff gegen MRSA gesehen wird, deren Ef-
fektivität sich allerdings bisher nur in vitro nach-
weisen ließ.9

Im Rahmen der Recherche wurden die Sanie-
rungskonzepte verschiedener Universitätskli-
niken mit antiseptischen Mundspüllösungen im 
Mund-Rachen-Bereich gezielter untersucht und 
gegenübergestellt. Dabei wird deutlich, dass es 
vor allem bei der Auswahl und Anwendungsfre-
quenz der Mundspülprodukte Unterschiede gibt. 
Einige Universitätskliniken veröffentlichen keine 
eigenen Sanierungskonzepte, andere wiederum 
verweisen auf MRSA-Portale (MRSA-net.de, 
eur safety.eu) oder Empfehlungen des jeweiligen 
Bundeslands. Nur wenige publizieren ein ein-
deutiges Schema, wie sie bei MRSA-besiedelten 
Patienten vorgehen. Möglicherweise existieren 
auch nur über Intranet abfragbare Konzepte.

Konkretes Konzept

Das Augenmerk der Recherche lag speziell auf 
Universitätskliniken, die ein konkretes Konzept 
vorweisen. Auf eine Anfrage bei 35 Unikliniken 
in Deutschland erhielten wir von nur zwölf eine 
Rückmeldung oder konnten Verweise auf ein Sa-
nierungskonzept auf der jeweiligen Internetseite 
entdecken. Alle Universitätskliniken favorisieren 
folgende antiseptische Mundspüllösungen: chlor-
hexidinhaltige wie zum Beispiel Chlorhexamed® 
oder Octenidol®, ProntOral® oder Betaisodona®.

Die Universitätskliniken Frankfurt, Lübeck, Hei-
delberg, Magdeburg, Rostock und Tübingen ver-
weisen in ihren Sanierungskonzepten auf chlor-
hexidinhaltige Mundspüllösungen. Octenidol® 
wird in den Unikliniken Bonn, Homburg, Essen, 
Frankfurt, Greifswald, Köln, Lübeck, Marburg, 
Rostock und Tübingen zur Bekämpfung gegen 
MRSA vorgeschlagen. Auffallend ist, dass viele 
Unikliniken eine Auswahl an Antiseptika zur Sa-

Sowohl in parodontalen Taschen und Zahnoberflächen als auch
– wie hier dargestellt – auf Implantaten bildet sich ein sehr komplexer Biofilm,
der auch Staphylococcus aureus enthalten kann.

 

 

 

Unterschiedliche Mundspülungspräparate,
die in Universitätskliniken zur Anwendung 
kommen.
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nierung der Mundhöhle aufzählen und sich auf 
keine Mundspüllösung festlegen.

Chlorhexidin® (CHX), der Wirkstoff verschie-
dener Präparate, besitzt eine bakterizide und 
bakteriostatische Wirkung. CHX ist noch bis zu 
zwölf Stunden nach Anwendung in der Mund-
höhle gegen Bakterien wirksam und gilt daher 
in seiner 0,1- bis 0,2-prozentigen Konzentration 
als der Goldstandard der antibakteriellen Mund-
spülprodukte in der Zahnmedizin.10 Der Speichel 
selbst hat nach der Anwendung fünf Stunden 
lang eine antibakterielle Wirkung.10,11 

Durch die elektrostatische Anziehung zwischen 
dem kationischen Chlorhexidin-Molekül und 
der anionischen Oberfläche der Bakterienzelle 
kommt es durch Austritt des Zytoplasmas zum 
Zelltod. Die Mundspüllösung ist gegen verschie-
dene gramnegative und grampositive Bakterien 
wirksam, sodass sie auch gut bei MRSA als An-
tiseptikum genutzt werden kann. 97 Prozent der 
Bakterien sind kurz nach der Anwendung von 
chlorhexidinhaltigen Antiseptika in der Mund-
höhle nachweislich eliminiert.11,12

Octenidol® besitzt den Wirkstoff Octenidin, 
welches zu der Substanzgruppe der quartären 
Ammoniumverbindungen gehört. Es verfügt über 
eine bakterizide und fungistatische Wirkung. Die 
erstgenannte Eigenschaft trifft sowohl auf gram-
positive als auch auf gramnegative Bakterien zu. 
Auch Viren werden durch Octenidin abgetötet. 
Octenidin® wird für den Gebrauch auf der Haut 
und der Schleimhaut genutzt.13

Sowohl Chlorhexidin® als auch Octenidin® 
konnten in vitro gegenüber MRSA oder anderen 
nosokomialen Keimen antibakterielle Wirkung 
zeigen. Es handelt sich dabei aber um In vitro-
Studien, die keine einheitlichen Hinweise auf eine 
einwandfreie Wirkung in der In vivo-Anwendung 
geben würden.14,15,16

Daneben gibt es – auch gemäß der Hersteller-
empfehlung – keine klaren Konzepte, was die 
Häufigkeit des täglichen Gebrauchs betrifft. Es 
gibt einen Spielraum zwischen einer einmaligen 
bis dreimaligen Anwendung pro Tag. Die Konzen-
trationen der Wirkstoffe der Mundspüllösungen 
variieren ebenso. Dabei liegen keine verifizierten 
Angaben von wissenschaftlichen Studien vor, die 
den größten Erfolg einer bestimmten Vorgehens-
weise bestätigen.

Zeiträume

Auch über den Zeitraum der Sanierung gibt es 
unterschiedliche Ansichten. Hierbei bestehen 
Zeitspannen von fünf bis sieben Tagen. Leider 
gibt es auch hier keine Studien, die den besten 
Effekt bei einem der Zeiträume belegen könnten. 
Eine Studie, die das Potenzial verschiedener 

kommerzieller Mundspülprodukte in vitro aus 
oral entnommenen MRSA-Isolaten untersuchte, 
schlussfolgerte, dass keines der untersuchten 
kommerziellen Mundspülprodukte in der Lage 
sei MRSA-Biofilme abzutöten.17

Interessanterweise wird nur in zwei Klinik-Konzep-
ten (Magdeburg, Essen) Povidon-Jod empfohlen. 
Dieser antibakterieller Wirkstoff, wurde häufig in 
seiner Wirkung gegen Staph. aureus/MRSA un-
tersucht und konnte in mehreren Studien seine 
Wirkung bei der Reduktion oder Eradikation des 
Keimes zeigen.14,15,18,19 Es ist zu vermuten, dass 
aufgrund möglicher Allergien bzw. Verfärbungen 
bei der oralen Bekämpfung des Keimes in ver-
schiedenen Kliniken keine jodhaltigen Produkte, 
sondern entweder Chlorhexidin®- oder auch 
Octenidin®-Mundspüllösungen empfohlen werden.

MRSA in 
der Zahnarztpraxis

Bisher wurden die Vorgehensweisen der Unikli-
niken erläutert, aber wie sollte der Ablauf mit 
MRSA-infizierten Patienten in den Zahnarzt-
praxen aussehen? Hier kommen immer wieder 
Fragen der niedergelassenen Kollegen auf, was 
bei einem MRSA-Patienten zu beachten sei oder 
ob eine Infektionsgefahr bestehe.

Meist sind Patienten, die an einer MRSA-Infektion 
erkrankt sind, stationär im Krankenhaus oder 
nicht in der Lage, zahnmedizinisch behandelt 
zu werden. Wahleingriffe sollten dann erst nach 
überstandener Infektion und bakterieller Sanie-
rung durchgeführt werden.

Seit jeher gilt der Nasen-Rachen-Raum als typischer Kolonisationsort
des Bakteriums Staphylococcus aureus.

Möglicherweise sind auch Implantate mit ihrer rauen Oberfläche Prädilektionsstellen
für den Staphylococcus aureus und seine resistente Form.
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Patienten mit bekannter Kolonisation oder ei-
ner Infektion mit MRSA sollten möglichst direkt 
und ohne Aufenthalt im Wartezimmer behandelt 
werden. Ebenso wäre es empfehlenswert, diese 
Patienten am Ende eines Behandlungstags ein-
zubestellen, um im Anschluss alle Flächen und 
Gegenstände in Ruhe desinfizieren zu können.

Basishygiene

Zu Anfang jeder Behandlung soll eine antisep-
tische Mundspülung erfolgen. Für die Wahl der 
Mundspüllösung wären – wie zuvor diskutiert – 
für den zahnmedizinischen Bereich weitere Stu-
dien über Antiseptika notwendig, um diese auch 
wissenschaftlich fundiert empfehlen zu können.

Unter Beachtung der Basishygiene besteht für 
das Personal und weitere Patienten keine beson-
dere Infektionsgefahr. Hier gilt das Prinzip, dass 
alle Patienten mit dem gleichen Hygienekonzept 
behandelt werden, da von allen Patienten ein 
Infektionsrisiko (ob bekannt oder nicht bekannt) 
ausgehen könnte.

Die Maßnahmen einer Basishygiene sollten in 
jeder Zahnarztpraxis bekannt sein, werden aber 
im Folgenden noch einmal erläutert:

 ■ Bei medizinischem Kontakt zu MRSA-
Patienten werden Schutzkittel und -brille, 
Einmalhandschuhe und Mund-Nasen-Schutz 
angelegt, welche nach Abschluss der Be-
handlung sachgerecht entsorgt oder aufbe-
reitet werden.

 ■ Eine konsequente Händedesinfektion nach 
jedem Patientenkontakt ist ebenso wichtig.

 ■ Die Arbeitsflächen müssen zu Anfang einer 
Behandlung von desinfektionsbehindernden 
Gegenständen freigehalten und sofort im 
Anschluss einer Behandlung mit geeigneten 
Produkten desinfiziert werden.

 ■ Zahntechnische Arbeiten und verwendete 
Hilfsmittel sollen unmittelbar nach Gebrauch 
mit geeigneten Produkten desinfiziert werden.

 ■ Die Aufbereitung der Medizinprodukte erfolgt 
nach der RKI-/KRINKO-Empfehlung.

Werden diese Hygienepunkte in den Zahnarztpra-
xen eingehalten, ist die Behandlung MRSA-infi-
zierter Patienten in Zahnarztpraxen unbedenklich 
und es kann zu keiner Weitergabe des Erregers 
kommen.20,21 Eine klassische MRSA-Sanierung 
des Patienten, am besten mit Rücksprache des 
Hausarztes, wäre dennoch angeraten.

Fazit

Zur Orientierung für alle Universitätskliniken und 
Zahnarztpraxen wären Studien notwendig, die 
sich mit der Effektivität und dem Vergleich von 
Mundspüllösungen in vivo beschäftigen sowie 
die Besiedlung parodontaler/periimplantärer 
Taschen und deren Sanierung untersuchen. 
Die Ergebnisse dieser Studien könnten Kliniken 
deutschlandweit zur Anfertigung eines einheit-
lichen Sanierungskonzepts dienen.

In diesem Konzept müsste dazu festgehalten 
werden, welches Produkt in den medizinischen 
Einrichtungen sich als das Effektivste zur Deko-
lonisierung herausgestellt hat, ggf. welche intra-
orale, parodontologische Maßnahmen empfohlen 
werden und in welcher Konzentration, für wel-
chen Zeitraum und wie häufig die ausgewählte 
Mundspüllösung Anwendung finden sollte.

Da es Hinweise gibt, dass der Staph. aureus bzw. 
MRSA nicht nur bevorzugt die Rachenschleim-
haut besiedelt, sondern vor allem in parodontalen 
Taschen oder an Implantaten eine Nische findet, 
wäre eine Parodontitistherapie oder Oberflächen-
reinigung an Implantaten sinnvoll und müsste in 
klassischen Sanierungskonzepten als Therapie-
maßnahme aufgenommen werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man sich bei der Be-
kämpfung des Staphylococcus aureus und seiner 
resistenten Form MRSA am besten an den Emp-
fehlungen des Robert-Koch-Instituts orientieren. 
Für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn 
bundesweit und womöglich auf internationaler 
Ebene ein konkretes Sanierungskonzept für MR-
SA existieren würde, um eine weitere Übertra-
gung der Resistenz zu verhindern.
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Wissen

Was passiert, wenn Backenzähne versiegelt werden?
In den Kauflächen der Backenzähne gibt es Vertiefungen,  in die auch die Zahnbürste nur sehr schwer kommen kann.  Bei der Versiegelung werden diese Vertiefungen verschlossen. 
Dazu reinigt der Zahnarzt die Kauflächen der Backenzähne ganz gründlich. Danach raut er die Stellen mit einem Spezialgel auf, damit die Versiegelung auch gut und lange auf den Zähnen hält. Nach dem Trocknen der Zähne trägt der Zahnarzt die Versiegelungs-flüssigkeit mit einem Pinsel auf und härtet sie mit Licht aus. 

Mit der Zunge kann man es kaum spüren, aber es schützt die Zähne  vor Karies. Das betrifft aber nur die Kauflächen der Backenzähne!  Deshalb ist es wichtig, dass die Zähne weiterhin gut und gründlich geputzt werden und man die Zwischenräume mit Zahnseide reinigt.

Versiegelung  
der Kauflächen

(V
Le

„Komm mal hierher!“, rufen Papa  

und Klaus plötzlich.  

 
Die Umrisse eines alten Ruderbootes  

sind im Wasser deutlich zu erkennen.

„Na dann wollen wir mal!“, sagt Papa entschlossen und 

zieht Schuhe und Strümpfe aus. Sogleich sind auch  

Fritzi und Klaus im Wasser und mit etwas Mühe können sie  

das Boot herausziehen.

Auf der Wiese drehen sie es gemeinsam um und  

sehen, dass es Löcher hat. „Das ist ja total morsch“,  

sagt Fritzi. „Die ganze Farbe ist ab“, meint Klaus.  

„Ja“, sagte Papa, „und ohne Farbe ist das Holz ungeschützt.  

Die Oberfläche muss versiegelt sein, damit keine Löcher entste-

hen.“ Da lacht Fritzi: „Genau wie bei meinen Zähnen!“ … und di

anderen müssen auch lachen.

8

(Vor-)
Lesen

   Die Sonne scheint und am liebsten hätten Fritzi und Klaus gleich    

ein Bad genommen, doch dafür ist es im Frühling noch zu kalt. 

Schon wollte Papa das Picknick auspacken, da fiel Fritzi ein:  

„Ich soll doch noch nicht essen.“ „Stimmt!“ sagt Mama.  

„Dann schauen wir uns hier erst einmal etwas um“, meint Papa.

Sie entdecken nach wenigen Metern einen riesigen Ameisenhaufen    

und beobachten erst einmal, was die kleinen Tiere alles  

in ihren Bau schleppen.
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